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1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Marktinfrastruktur Marktinfrastruktur 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. ... § 1. ... 

 1. Wertpapierbörsen: inländische Märkte im Sinne der 
Richtlinie 2001/34/EG, an denen Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, 

 1. Wertpapierbörsen: inländische Märkte, an denen Finanzinstrumente 
gemäß § 1 Z 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, 
BGBl. I Nr. 107/2017, gehandelt werden und zugleich auch ausländische 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gehandelt werden. An einer Wertpapierbörse können auch ausländische 
Zahlungsmittel, Münzen und Edelmetalle gehandelt und die damit in 
Verbindung stehenden Hilfsgeschäfte getätigt werden; § 44 des 
Emissionszertifikategesetzes 2011 – EZG 2011, BGBl. I Nr. 118/2011, 
bleibt unberührt. 

Zahlungsmittel, Münzen und Edelmetalle gehandelt und die damit in 
Verbindung stehenden Hilfsgeschäfte getätigt werden können; § 44 des 
Emissionszertifikategesetzes 2011 – EZG 2011, BGBl. I Nr. 118/2011, 
bleibt unberührt. 

 2. bis 21. ...  2. bis 21. ... 

 22. vorgeschriebene Informationen: alle Angaben, die ein Emittent oder jede 
andere Person, die ohne Zustimmung des Emittenten die Zulassung von 
dessen Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt beantragt 
hat, gemäß § 119 Abs. 7 veröffentlichen muss sowie die Angabe des 
gemäß Z 14 lit. a sublit. bb, lit. b, lit. c oder lit. d gewählten 
Herkunftsmitgliedstaats sowie die Angabe gemäß den §§ 126 und 128. 

 22. vorgeschriebene Informationen: alle Angaben, die ein Emittent oder jede 
andere Person, die ohne Zustimmung des Emittenten die Zulassung von 
dessen Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt beantragt 
hat, gemäß § 119 Abs. 7 veröffentlichen muss sowie die Angabe des 
gemäß Z 14 lit. a sublit. bb, lit. b, lit. c oder lit. d gewählten 
Herkunftsmitgliedstaats sowie die Angabe gemäß § 128. 

 23. und 24. ...  23. und 24. ... 

 25. KMU-Wachstumsmarkt: ein gemäß § 82 als KMU-Wachstumsmarkt 
registriertes MTF. 

 25. KMU-Wachstumsmarkt: ein gemäß § 82 als KMU-Wachstumsmarkt 
registriertes MTF oder MTF-Segment. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Geregelter Markt Geregelter Markt 

2. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt 

Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 

Börsemitglieder Börsemitglieder 

§ 29. (1) ... § 29. (1) ... 

 1. Kreditinstitute und CRR-Kreditinstitute gemäß § 1 und § 1a Z 1 BWG, 
die zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 und Z 7a 
BWG berechtigt sind; 

 1. Kreditinstitute und CRR-Kreditinstitute gemäß § 1 und § 1a Z 1 BWG, 
die zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 und Z 7a 
BWG, sowie Wertpapierfirmen gemäß § 3 Abs. 1 WAG 2018, die zur 
Ausübung eines der Geschäfte gemäß § 3 Abs. 2 Z 3, 6 und 7 WAG 2018 
berechtigt sind; 

 2. bis 6. ...  2. bis 6. ... 

(2) bis (10) ... (2) bis (10) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt 

Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse 

Zulassungsverfahren zum und Widerrufsverfahren vom Amtlichen Handel Zulassungsverfahren zum und Widerrufsverfahren vom Amtlichen Handel 

§ 38. (1) und (2) ... § 38. (1) und (2) ... 

(3) Die Zulassung darf nicht erfolgen, wenn die Erfordernisse gemäß Abs. 5, 
§ 40 bis § 42, § 45, § 57 und § 119 Abs. 4 nicht vorliegen. 

(3) Die Zulassung darf nicht erfolgen, wenn die Erfordernisse gemäß Abs. 5, 
§§ 39a bis 42, § 45, § 57 und § 119 Abs. 4 nicht vorliegen. 

(4) Das Börseunternehmen hat die Zulassung zu widerrufen, wenn ein 
Zulassungserfordernis gemäß Abs. 3 nachträglich wegfällt, wenn sie durch 
unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen wurde, oder wenn der Emittent seine Pflichten gemäß den 
§ 1, § 2 Abs. 2, § 24 Abs. 1 und 5 bis 7, §§ 119 bis 126, §§ 130 bis 135 und § 140 
nicht erfüllt. Wenn dadurch der Anlegerschutz nicht verletzt wird, kann der 
Emittent bei nachträglichem Wegfall eines Zulassungserfordernisses oder bei 
Verletzung der gesetzlichen Pflichten des Emittenten unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist zur Herstellung des gesetzlichen Zustandes aufgefordert 
werden; in diesem Fall ist die Zulassung erst nach erfolglosem Fristablauf zu 
widerrufen. 

(4) Das Börseunternehmen hat die Zulassung zu widerrufen, wenn ein 
Zulassungserfordernis gemäß Abs. 3 nachträglich wegfällt, wenn sie durch 
unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen wurde, oder wenn der Emittent seine Pflichten gemäß den 
§ 1, § 2 Abs. 2, § 24 Abs. 1 und 5 bis 7, §§ 119 bis 125, §§ 130 bis 135 und § 140 
nicht erfüllt. Wenn dadurch der Anlegerschutz nicht verletzt wird, kann der 
Emittent bei nachträglichem Wegfall eines Zulassungserfordernisses oder bei 
Verletzung der gesetzlichen Pflichten des Emittenten unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist zur Herstellung des gesetzlichen Zustandes aufgefordert 
werden; in diesem Fall ist die Zulassung erst nach erfolglosem Fristablauf zu 
widerrufen. 

(5) bis (10) ... (5) bis (10) ... 

 Besondere Bedingungen für die Zulassung von Aktien zum Handel 

 § 39a. (1) Die voraussichtliche Marktkapitalisierung des Unternehmens, für 
dessen Aktien die Zulassung zum Handel beantragt wird, oder, falls dies nicht 
beurteilt werden kann, das Eigenkapital dieses Unternehmens einschließlich 
Gewinn und Verlust aus dem letzten Geschäftsjahr hat sich auf mindestens eine 
Million Euro oder den Gegenwert in einer anderen Landeswährung als dem Euro 
zu belaufen. 

 (2) Abs. 1 gilt nicht für die Zulassung von Aktien zum Handel, die mit bereits 
zum Handel zugelassenen Aktien fungibel sind. 

 (3) Auf geregelten Märkten haben mindestens 10 vH des gezeichneten 
Kapitals, das von der Aktiengattung vertreten wird, für die die Zulassung zum 
Handel beantragt wurde, zum Zeitpunkt der Zulassung zum Handel im Streubesitz 
zu sein. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (4) Abweichend von Abs. 3 ist auf geregelten Märkten zum Zeitpunkt der 
Zulassung mindestens eine der folgenden Anforderungen für einen Antrag auf 
Zulassung von Aktien zum Handel zu erfüllen: 

  1. eine ausreichende Anzahl der Aktien wird vom Publikum gehalten; 

  2. die Aktien werden von einer ausreichenden Anzahl von Anteilseignern 
gehalten; 

  3. der Marktwert der vom Publikum gehaltenen Aktien stellt einen 
ausreichenden Anteil des gezeichneten Kapitals der betreffenden 
Aktiengattung dar. 

 (5) Wird die Zulassung zum Handel für Aktien beantragt, die mit bereits zum 
Handel zugelassenen Aktien fungibel sind, so hat das Börseunternehmen zur 
Erfüllung der in Abs. 3 festgelegten Anforderung zu prüfen, ob eine ausreichende 
Streuung der Aktien im Publikum in Bezug auf alle ausgegebenen Aktien erreicht 
wurde und nicht nur in Bezug auf die Aktien, die mit bereits zum Handel 
zugelassenen Aktien fungibel sind. 

Zulassungsvoraussetzungen zum Amtlichen Handel Zulassungsvoraussetzungen zum Amtlichen Handel 

§ 40. (1) ... § 40. (1) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung beantragten Wertpapiere oder 
das Grundkapital muss bei Aktien mindestens eine Million Euro, bei 
anderen Wertpapieren mindestens 250 000 Euro betragen. Bei der 
Zulassung von Wertpapieren, die nicht auf einen Geldbetrag lauten, ist 
vom Emittenten zu bescheinigen, dass der voraussichtliche Kurswert 
mindestens 250 000 Euro beträgt; die Gesamtstückzahl solcher 
Wertpapiere muss mindestens 10 000 betragen. Bei bedingten 
Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG, Instrumenten 
ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG und stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien österreichischer Aktiengesellschaften, deren Stammaktien 
nicht zum Amtlichen Handel zugelassen sind, muss das Nominale 
solcher Wertpapiere eine Million Euro betragen. 

 2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung beantragten Wertpapiere oder 
das Eigenkapital des Unternehmens muss bei anderen Wertpapieren als 
Aktien mindestens 250 000 Euro betragen. Bei der Zulassung von 
Wertpapieren, die nicht auf einen Geldbetrag lauten, ist vom Emittenten 
zu bescheinigen, dass der voraussichtliche Kurswert mindestens 
250 000 Euro beträgt; die Gesamtstückzahl solcher Wertpapiere muss 
mindestens 10 000 betragen. Bei bedingten 
Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG, Instrumenten 
ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG und stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien österreichischer Aktiengesellschaften, deren Stammaktien 
nicht zum Amtlichen Handel zugelassen sind, muss das Nominale 
solcher Wertpapiere eine Million Euro betragen. 

 3. Bei der erstmaligen Zulassung von Aktien muss die Aktiengesellschaft 
mindestens drei Jahre bestanden haben und ihre Jahresabschlüsse für 
die drei dem Antrag vorangegangenen vollen Geschäftsjahre 
entsprechend den geltenden Vorschriften veröffentlicht haben; ist die 

 3. Die Aktiengesellschaft muss den Jahresabschluss für ein volles 
Geschäftsjahr veröffentlicht haben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aktiengesellschaft Gesamtrechtsnachfolgerin einer anderen Gesellschaft 
und liegt Bilanzkontinuität vor, dann ist die Zeit des Bestehens dieser 
anderen Gesellschaft auf die Bestandsfrist von drei Jahren anzurechnen. 
Vom Erfordernis der dreijährigen Bestandsfrist kann ausnahmsweise 
abgesehen werden, wenn eine solche Abweichung im Interesse der 
Gesellschaft oder des Publikums liegt. Die Aktiengesellschaft muss 
jedoch jedenfalls den Jahresabschluss für ein volles Geschäftsjahr 
veröffentlicht haben. 

 4. bis 6. ...  4. bis 6. ... 

 7. Aktien und andere Beteiligungspapiere müssen im Publikum 
entsprechend gestreut sein oder, wenn die Streuung über die Einführung 
an der Börse erreicht werden soll, dem Börsehandel in entsprechender 
Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Eine ausreichende Streuung gilt 
bei Aktien als erreicht, wenn entweder 25 vH des Gesamtnennbetrages, 
bei nennwertlosen Aktien 25 vH der Stückzahl, der zuzulassenden Aktien 
vom Publikum erworben worden sind oder wenn wegen der großen Zahl 
von Aktien derselben Gattung und ihrer breiten Streuung im Publikum 
ein ordnungsgemäßer Handel gewährleistet erscheint. Ein 
ordnungsgemäßer Handel ist dann gewährleistet, wenn zumindest 10 vH 
des Gesamtnennbetrages der Aktien oder bei nennwertlosen Aktien 
10 vH der Stückzahl der Aktien von zumindest 50 verschiedenen 
Aktionären gehalten werden. Diese Voraussetzung ist im Zeitpunkt der 
Zulassung durch den Emittenten entsprechend glaubhaft zu machen. 
Wird der genannte Mindestsatz zu einem späteren Zeitpunkt 
unterschritten, schadet dies der Zulassung solange nicht, als ein 
Mindestsatz von 2 vH nicht unterschritten wird. 

 

 8. ...  8. ... 

(2) Bei der Zulassung von Aktien, die bereits an einer oder mehreren 
ausländischen Börsen zum Amtlichen Handel zugelassen sind und bei denen eine 
ausreichende Streuung im Ausland gegeben ist, gilt die Voraussetzung nach 
Abs. 1 Z 7 nicht. 

 

(3) Bei der Ausdehnung der Notierungsbewilligung auf weitere Wertpapiere 
derselben Gattung gelten die Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 7 nicht. 

(3) Bei der Ausdehnung der Notierungsbewilligung auf weitere Wertpapiere 
derselben Gattung gilt die Beschränkung nach Abs. 1 Z 2 nicht. 

§ 41. (1) und (2) ... § 41. (1) und (2) ... 

(3) Zertifikate, die Aktien vertreten, können zugelassen werden, wenn (3) Aktienzertifikate gemäß § 1 Z 9 WAG 2018 können zugelassen werden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn 

 1. der Emittent der vertretenen Aktien die Erfordernisse gemäß § 40 Abs. 1 
Z 1 bis 3 erfüllt, 

 1. der Emittent der vertretenen Aktien die Erfordernisse gemäß § 40 Abs. 1 
Z 1 und 2 erfüllt, 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

(4) ... (4) ... 

Zulassungsantrag Zulassungsantrag 

§ 42. (1) Der Antrag auf Zulassung eines Wertpapiers oder eines 
Emissionsprogramms zum Amtlichen Handel ist beim Börseunternehmen vom 
Emittenten schriftlich einzubringen und von einem Börsemitglied mitzufertigen, 
sofern nicht der Emittent selbst Mitglied der betreffenden Börse ist. 

§ 42. (1) Der Antrag auf Zulassung eines Wertpapiers oder eines 
Emissionsprogramms zum Amtlichen Handel ist beim Börseunternehmen vom 
Emittenten schriftlich einzubringen. 

(2) ... (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

 6. a) bei der erstmaligen Zulassung von Aktien zum Amtlichen Handel die 
Jahresabschlüsse mit Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer und 
Lageberichte für die letzten drei vollen Geschäftsjahre; falls der 
Emittent nicht volle drei Jahre in dieser Rechtsform bestanden hat, 
der Nachweis der Gesamtrechtsnachfolge und der Bilanzkontinuität 
insbesondere unter Vorlage der entsprechenden 
Umwandlungsberichte und Prüfungen; 

 6. der Jahresabschluss mit Bestätigung der Abschlussprüfer und der 
Lagebericht für das letzte volle Geschäftsjahr; 

 b) in allen anderen Fällen der Jahresabschluss mit Bestätigung der 
Abschlussprüfer und der Lagebericht für das letzte volle 
Geschäftsjahr; 

 

 7. und 8. ...  7. und 8. ... 

(4) ... (4) ... 
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3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) 

3. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt 

Besonderheiten MTF Besonderheiten MTF 

KMU-Wachstumsmarkt KMU-Wachstumsmarkt 

§ 82. (1) Der Betreiber eines MTF, dessen Herkunftsmitgliedstaat gemäß § 1 
Z 14 Österreich ist, kann die Registrierung des MTF als KMU-Wachstumsmarkt 
bei der FMA beantragen. Für die Registrierung bedarf es eines schriftlichen 
Antrags. 

§ 82. (1) Der Betreiber eines MTF, dessen Herkunftsmitgliedstaat gemäß § 1 
Z 14 Österreich ist, kann die Registrierung des MTF oder eines Segments davon 
als KMU-Wachstumsmarkt bei der FMA beantragen. Für die Registrierung 
bedarf es eines schriftlichen Antrags. 

(2) Die Registrierung eines MTF als KMU-Wachstumsmarkt hat von der 
FMA zu erfolgen, wenn das MTF wirksamen Regeln, Systemen und Verfahren 
unterliegt, durch die sichergestellt wird, dass die folgenden Anforderungen 
eingehalten werden: 

(2) Die FMA hat ein MTF zu registrieren, wenn das MTF wirksamen 
Regeln, Systemen und Verfahren unterliegt, durch die sichergestellt wird, dass 
die folgenden Anforderungen eingehalten werden: 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

 (2a) Die FMA hat ein Segment eines MTF zu registrieren, wenn das 
betreffende Segment wirksamen Regeln, Systemen und Verfahren unterliegt, mit 
denen sichergestellt wird, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

  1. Das als KMU-Wachstumsmarkt registrierte Segment des MTF ist 
eindeutig von den anderen Marktsegmenten, die von der 
Wertpapierfirma oder dem Marktbetreiber des MTF betrieben werden, 
getrennt, was unter anderem durch einen anderen Namen, ein anderes 
Regelwerk, eine andere Marketingstrategie und eine andere 
Medienpräsenz sowie durch eine spezifische Zuweisung der 
Handelsplatz-Identifikationsnummer für das als KMU-Wachstumsmarkt 
registrierte Segment zum Ausdruck kommt; 

  2. die in dem betreffenden KMU-Wachstumsmarktsegment getätigten 
Geschäfte sind klar von anderem Marktgeschehen innerhalb der anderen 
Segmente des MTF zu unterscheiden; 

  3. auf Ersuchen der FMA legt das MTF ein umfassendes Verzeichnis der in 
dem betreffenden KMU-Wachstumsmarktsegment notierten Instrumente 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowie alle von der zuständigen Behörde gegebenenfalls angeforderten 
Informationen über die Funktionsweise des KMU-
Wachstumsmarktsegments vor. 

(3) Die Einhaltung anderer Verpflichtungen gemäß diesem Bundesgesetz im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von MTF durch den Betreiber des MTF wird 
durch die Anforderungen von Abs. 2 nicht berührt. Der Betreiber des MTF kann 
darüber hinaus zusätzliche Anforderungen festlegen. 

(3) Die Einhaltung der in den Abs. 2 und 2a festgelegten Bedingungen durch 
den Betreiber des MTF oder eines Segments davon berührt nicht die Einhaltung 
anderer Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von einem MTF 
gemäß diesem Bundesgesetz durch diesen Betreiber des MTF. Unbeschadet des 
Abs. 6 kann der Betreiber des MTF oder eines Segments davon zusätzliche 
Anforderungen festlegen. 

(4) Die FMA kann die Registrierung eines MTF als KMU-Wachstumsmarkt 
unter den folgenden Umständen aufheben: 

(4) Die FMA kann die Registrierung eines MTF oder eines Segments davon 
als KMU-Wachstumsmarkt unter den folgenden Umständen aufheben: 

 1. Der Betreiber des MTF beantragt die Aufhebung;  1. Der Betreiber des MTF oder eines Segments davon beantragt die 
Aufhebung seiner Registrierung; 

 2. die Anforderungen von Abs. 2 in Zusammenhang mit dem MTF werden 
nicht mehr erfüllt. 

 2. die Anforderungen der Abs. 2 oder 2a im Zusammenhang mit dem MTF 
oder einem Segment davon werden nicht mehr erfüllt. 

(5) Die FMA hat ESMA schnellstmöglich über die Registrierung oder die 
Aufhebung einer Registrierung eines MTF als KMU-Wachstumsmarkt in 
Kenntnis zu setzen. 

(5) Die FMA hat ESMA schnellstmöglich über die Registrierung oder die 
Aufhebung einer Registrierung eines MTF oder eines Segments davon als KMU-
Wachstumsmarkt in Kenntnis zu setzen. 

(6) Das Finanzinstrument eines Emittenten, das zum Handel auf einem 
KMU-Wachstumsmarkt zugelassen ist, kann nur dann auch auf einem anderen 
KMU-Wachstumsmarkt gehandelt werden, wenn der Emittent darüber 
unterrichtet wurde und keine Einwände erhoben hat. In einem solchen Fall 
entstehen dem Emittenten im Hinblick auf diesen anderen KMU-Wachstumsmarkt 
keine Verpflichtungen in Bezug auf die Unternehmensführung und -kontrolle oder 
erstmalige, laufende oder punktuelle Veröffentlichungen. 

(6) Das Finanzinstrument eines Emittenten, das zum Handel auf einem 
KMU-Wachstumsmarkt zugelassen ist, darf nur dann auch auf einem anderen 
Handelsplatz gehandelt werden, wenn der Emittent unterrichtet wurde und keine 
Einwände erhoben hat. Ist der andere Handelsplatz 

  1. ein anderer KMU-Wachstumsmarkt oder ein Segment eines KMU-
Wachstumsmarkts, so entstehen dem Emittenten im Hinblick auf diesen 
anderen KMU-Wachstumsmarkt keine Verpflichtungen in Bezug auf die 
Unternehmensführung und -kontrolle oder erstmalige, laufende oder 
punktuelle Veröffentlichungen. 

  2. kein KMU-Wachstumsmarkt, so ist der Emittent im Hinblick auf den 
anderen Handelsplatz über etwaige Verpflichtungen in Bezug auf die 
Unternehmensführung und -kontrolle oder erstmalige, laufende oder 
punktuelle Veröffentlichungen, denen er unterliegen wird, zu 
unterrichten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6a) Registrierungen dürfen weder aufgehoben noch verweigert werden, nur 
weil die in Abs. 2 Z 1 festgelegte Anforderung vorübergehend nicht erfüllt ist. 

 Form der elektronischen Kommunikation mit der FMA – elektronische 
Übermittlung 

 § 93a. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen 
und sonstigen Übermittlungen gemäß § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 2 und 3, § 10 Abs. 4, 7 
und 9, § 11 Abs. 2, § 17 Abs. 2, 4 und 6, § 19 Abs. 7, § 20 Abs. 1 und 2, § 21 
Abs. 3, § 22 Abs. 1 Z 1 und Abs. 5, § 23 Abs. 1, § 25 Abs. 2 Z 4 und Abs. 5, § 27 
Abs. 1, § 28 Abs. 4, § 29 Abs. 8, § 39 Abs. 8 und 10, § 48 Abs. 5, § 58 Abs. 1, § 70 
Abs. 1, § 75 Abs. 6, § 78 Abs. 8, soweit diese Bestimmung Erklärungen von 
Betreibern von OTF betrifft, § 80 Abs. 4, § 81 Abs. 3, § 82 Abs. 1, § 83, § 93 
Abs. 2 Z 1 und 2, soweit diese Bestimmung Auskünfte von Börseunternehmen, 
Betreibern von MTF oder OTF und ihren Organen betrifft, sowie § 93 Abs. 2 
Z 15 und § 153 Abs. 1 Z 6 dieses Bundesgesetzes, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 7 
Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4, Art. 21a Abs. 1, Art. 25 
Abs. 2, Art. 27i Abs. 4b und Art. 31 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Des Weiteren kann die 
FMA in dieser Verordnung Abschlussprüfern für Berichte und Anzeigen gemäß 
§ 27 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit § 93 Abs. 1 und 2 
WAG 2018 sowie für Übermittlungen gemäß § 93 Abs. 2 Z 6 dieses 
Bundesgesetzes eine fakultative Teilnahme an dem elektronischen System der 
Übermittlung gemäß dem ersten Satz ermöglichen. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern 
können. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Sanktionen Sanktionen 

Weitere Strafbestimmungen Weitere Strafbestimmungen 

§ 107. (1) Wer § 107. (1) Wer 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3.   3.  

 a) ...  a) ... 

 aa) gemäß § 119 Abs. 1, 7, 8, 10 oder 12, § 122, § 123 Abs. 1 oder 4, 
§ 126 oder § 127 oder 

 aa) gemäß § 119 Abs. 1, 7, 8, 10 oder 12, § 122, § 123 Abs. 1 oder 4, 
§ 127 oder 

 bb) ...  bb) ... 

[...] [...] 

 b) ...  b) ... 

 4. bis 11. ...  4. bis 11. ... 

[...] [...] 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Pflichten der Emittenten Allgemeine Pflichten der Emittenten 

§ 119. (1) bis (6) ... § 119. (1) bis (6) ... 

(7) Die Veröffentlichung nach § 124, § 125 Abs. 1, § 126, § 128, § 135, 
§ 138, § 139, Art. 17 und 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie die 
Angabe des gemäß § 118 Abs. 1 Z 7 in Verbindung mit § 1 Z 14 lit. a sublit. bb, 
lit. b, lit. c oder lit. d gewählten Herkunftsmitgliedstaats ist über ein elektronisch 

(7) Die Veröffentlichung nach § 124, § 125 Abs. 1, § 128, § 135, § 138, 
§ 139, Art. 17 und 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie die Angabe des 
gemäß § 118 Abs. 1 Z 7 in Verbindung mit § 1 Z 14 lit. a sublit. bb, lit. b, lit. c 
oder lit. d gewählten Herkunftsmitgliedstaats ist über ein elektronisch betriebenes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
betriebenes Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der 
Europäischen Union verbreitet ist, vorzunehmen. Welche 
Informationsverbreitungssysteme diese Anforderungen erfüllen, wird durch 
Verordnung der FMA festgestellt. 

Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der Europäischen 
Union verbreitet ist, vorzunehmen. Welche Informationsverbreitungssysteme 
diese Anforderungen erfüllen, wird durch Verordnung der FMA festgestellt. 

(8) bis (14) ... (8) bis (14) ... 

(15) Der Emittent, dessen Finanzinstrumente zum Handel an einem 
KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, hat in seine Insiderliste alle in Art. 18 
Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Personen nach 
den in Art. 18 Abs. 6 4. Unterabsatz der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
genannten Standards aufzunehmen. Diese Liste ist der FMA auf Verlangen 
unverzüglich vorzulegen. 

(15) Der Emittent, dessen Finanzinstrumente zum Handel an einem 
KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, hat in seine Insiderliste alle in Art. 18 
Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Personen 
aufzunehmen. Diese Liste ist der FMA auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. 

Sprach- und Drittlandsregelung Sprach- und Drittlandsregelung 

§ 122. (1) Sind Wertpapiere lediglich zum Handel an einem geregelten 
Markt in Österreich als Herkunftsmitgliedstaat zugelassen, so sind die 
vorgeschriebenen Informationen auf Deutsch zu veröffentlichen. 

§ 122. (1) Sind Wertpapiere lediglich zum Handel an einem geregelten 
Markt in Österreich als Herkunftsmitgliedstaat zugelassen, so sind die 
vorgeschriebenen Informationen auf Deutsch oder in einer in internationalen 
Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache zu veröffentlichen. 

(2) ... (2) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 Hat der Emittent gemäß Z 2 eine Veröffentlichung in einer in internationalen 
Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache gewählt, kann er auf eine 
Veröffentlichung auf Deutsch gemäß Z 1 verzichten. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

(7) Befindet sich der Sitz eines Emittenten in einem Drittland, kann die 
FMA als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats diesen Emittenten von 
den Anforderungen der §§ 119 bis 121, § 124, § 125, § 126 und § 135, § 138, 
§ 139 ausnehmen, sofern das Recht des betreffenden Drittlandes zumindest 
gleichwertige Anforderungen vorsieht oder der Emittent die Anforderungen der 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes erfüllt, die die FMA als gleichwertig 
betrachtet. Die FMA hat anschließend ESMA über die erteilte Freistellung zu 
unterrichten. Die gemäß den Vorschriften des Drittlandes vorzulegenden 
Informationen sind jedoch gemäß § 123 zu hinterlegen und im Einklang mit den 
§§ 122 und 123 zu veröffentlichen. Abweichend davon werden Emittenten mit Sitz 
in einem Drittland von der Erstellung ihrer Jahresabschlüsse und 
Zwischenberichte gemäß den §§ 124, 125 und 126 vor dem Geschäftsjahr, das am 

(7) Befindet sich der Sitz eines Emittenten in einem Drittland, kann die 
FMA als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats diesen Emittenten von 
den Anforderungen der §§ 119 bis 121, 124, 125, 135, 138 und 139 ausnehmen, 
sofern das Recht des betreffenden Drittlandes zumindest gleichwertige 
Anforderungen vorsieht oder der Emittent die Anforderungen der 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes erfüllt, die die FMA als gleichwertig 
betrachtet. Die FMA hat anschließend ESMA über die erteilte Freistellung zu 
unterrichten. Die gemäß den Vorschriften des Drittlandes vorzulegenden 
Informationen sind jedoch gemäß § 123 zu hinterlegen und im Einklang mit den 
§§ 122 und 123 zu veröffentlichen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder nach dem 1. Jänner 2007 beginnt, ausgenommen, vorausgesetzt, die 
Emittenten stellen ihre Jahresabschlüsse gemäß den auf Grund der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen International Financial 
Reporting Standards (IFRS) auf. 

(8) bis (10) ... (8) bis (10) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Melde- und Veröffentlichungspflichten Melde- und Veröffentlichungspflichten 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Regelpublizität Regelpublizität 

§ 126. Sofern die Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens vorsehen, 
dass der geregelte Markt in mehr als ein Marktsegment aufgegliedert ist, stehen 
§ 125 Abs. 1 bis 5 einer Anforderung nicht entgegen, durch die das 
Börseunternehmen vom Emittenten des Marktsegments mit den höchsten 
Anforderungen die Veröffentlichung von Quartalsberichten verlangt. Die Inhalte 
und Fristen sowie sonstige Veröffentlichungsanforderungen sind in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens anzugeben. Sie 
dürfen jedoch nicht strenger sein als jene gemäß International Accounting 
Standard 34 (IAS 34). 

 

Berichtsinhalt in Sonderfällen Berichtsinhalt in Sonderfällen 

§ 127. (1) Sind die Zahlenangaben gemäß den §§ 125 und 126 sowie der 
Verordnung der FMA gemäß § 125 Abs. 5 im Hinblick auf die Tätigkeit des 
Emittenten nicht geeignet, eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende 
Beurteilung der Geschäftstätigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft zu geben, 
so ist der Zwischenbericht durch die entsprechenden Zahlenangaben zu ergänzen. 

§ 127. (1) Sind die Zahlenangaben gemäß § 125 sowie der Verordnung der 
FMA gemäß § 125 Abs. 5 im Hinblick auf die Tätigkeit des Emittenten nicht 
geeignet, eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Beurteilung der 
Geschäftstätigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft zu geben, so ist der 
Zwischenbericht durch die entsprechenden Zahlenangaben zu ergänzen. 

(2) Kreditinstitute haben anstelle der Angaben gemäß den §§ 125 und 126 
die in der Anlage angeführten Positionen anzugeben. Die Zahlenangaben sind auf 
Grund des letztvorliegenden Monatsausweises und Quartalsberichts gemäß § 74 
BWG zu erstellen; wenn gleichzeitig mit dem Zwischenbericht ein 
Monatsausweis oder Quartalsbericht zu erstellen ist, so sind diese als Grundlage 
für den Zwischenbericht heranzuziehen. 

(2) Kreditinstitute haben anstelle der Angaben gemäß § 125 die in der 
Anlage angeführten Positionen anzugeben. Die Zahlenangaben sind auf Grund 
des letztvorliegenden Monatsausweises und Quartalsberichts gemäß § 74 BWG 
zu erstellen; wenn gleichzeitig mit dem Zwischenbericht ein Monatsausweis oder 
Quartalsbericht zu erstellen ist, so sind diese als Grundlage für den 
Zwischenbericht heranzuziehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) ... (3) ... 

Ausnahmen von der Berichtspflicht Ausnahmen von der Berichtspflicht 

§ 129. (1) Die §§ 124, 125 und 126 gelten nicht für die folgenden 
Emittenten: 

§ 129. (1) Die §§ 124 und 125 gelten nicht für die folgenden Emittenten: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 2 gelten §§ 124, 125 und 126 nicht für 
Emittenten, die ausschließlich Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 
50 000 EUR oder – bei Schuldtiteln, die auf andere Währungen als Euro lauten – 
mit einer Mindeststückelung, die am Ausgabetag mindestens 50 000 Euro 
entspricht, begeben haben, die bereits vor dem 31. Dezember 2010 zum Handel 
an einem geregelten Markt in der Europäischen Union zugelassen wurden, 
solange derartige Schuldtitel aushaften. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 2 gelten die §§ 124 und 125 nicht für 
Emittenten, die ausschließlich Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 
50 000 EUR oder – bei Schuldtiteln, die auf andere Währungen als Euro lauten – 
mit einer Mindeststückelung, die am Ausgabetag mindestens 50 000 Euro 
entspricht, begeben haben, die bereits vor dem 31. Dezember 2010 zum Handel 
an einem geregelten Markt in der Europäischen Union zugelassen wurden, 
solange derartige Schuldtitel aushaften. 

Befugnisse der zuständigen Behörde Befugnisse der zuständigen Behörde 

§ 153. (1) ... § 153. (1) ... 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

 6. bestehende Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder elektronischen 
Mitteilungen oder Datenverkehrsaufzeichnungen im Besitz von 
Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 
WAG 2018, Kreditinstituten oder Finanzinstituten anzufordern; 

 6. bestehende Aufzeichnungen von Telefongesprächen, elektronischen 
Mitteilungen oder Datenverkehrsaufzeichnungen im Besitz von 
Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 
WAG 2018, Kreditinstituten oder Finanzinstituten sowie Referenzwert-
Administratoren und beaufsichtigten Kontributoren anzufordern; 

 7. bis 11. ...  7. bis 11. ... 

(2) bis (11) ... (2) bis (11) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen Marktmissbrauch Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen Marktmissbrauch 

Andere Verwaltungsübertretungen Andere Verwaltungsübertretungen 

§ 155. (1) Wer § 155. (1) Wer 

 1. ...  1. ... 

 2. seine Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Insiderinformationen 
gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 nicht erfüllt oder 

 2. seine Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Insiderinformationen 
gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 nicht erfüllt oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gegen daran anknüpfende Verpflichtungen gemäß der aufgrund Art. 17 
Abs. 10 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards verstößt, 

gegen daran anknüpfende Verpflichtungen gemäß der aufgrund Art. 17 
Abs. 10 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards oder bei gestreckten Vorgängen gegen 
vorgelagerte Geheimhaltungspflichten gemäß Art. 17 Abs. 1a der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verstößt, 

 3. bis 5. ...  3. bis 5. ... 

[...] [...] 

(3) Die FMA ist ermächtigt, mit Verordnung den in Art. 19 Abs. 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegten Schwellenwert auf Basis der 
Ermächtigung in Art. 19 Abs. 9 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 auf 
20 000 Euro anzuheben, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient und dem 
Informationsbedürfnis der Anleger zweckmäßig ist. 

(3) Die FMA ist ermächtigt, mit Verordnung den in Art. 19 Abs. 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegten Schwellenwert auf Basis der 
Ermächtigung in Art. 19 Abs. 9 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 auf 
50 000 Euro anzuheben oder auf 10 000 Euro zu senken, wenn dies der 
Verwaltungsvereinfachung dient und dem Informationsbedürfnis der Anleger 
zweckmäßig ist. 

(4) ... (4) ... 

Strafbarkeit juristischer Personen Strafbarkeit juristischer Personen 

§ 156. (1) und (2) ... § 156. (1) und (2) ... 

(3) Die Geldstrafe gemäß Abs. 1 und 2 beträgt (3) Die Geldstrafe gemäß Abs. 1 und 2 beträgt 

 1. im Falle von Verstößen gegen die in Art. 14 und 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegten Verbote oder 
Verpflichtungen bis zu 15 Millionen Euro oder 15 vH des jährlichen 
Gesamtnettoumsatzes gemäß Abs. 4 oder bis zum Dreifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen 
Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, 

 1. im Falle von Verstößen gegen die in Art. 14 und 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegten Verbote oder 
Verpflichtungen bis zu 15 vH des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß 
Abs. 4 oder 15 Millionen Euro oder bis zum Dreifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes, 
soweit sich der Nutzen beziffern lässt, oder 

 2. im Falle von Verstößen gegen Art. 16 und 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 bis zu 2 500 000 Euro oder 2 vH des jährlichen 
Gesamtnettoumsatzes gemäß Abs. 4 oder bis zum Dreifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen 
Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, 

 2. im Falle von Verstößen gegen Art. 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 bis zu 2 vH des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß Abs. 4 
oder 2,5 Millionen Euro oder bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit 
sich der Nutzen beziffern lässt, oder 

 3. im Falle von Verstößen gegen Art. 18 bis 20 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 bis zu 1 Million Euro oder bis zum Dreifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes, 
soweit sich der Nutzen beziffern lässt. 

 3. im Falle von Verstößen gegen Art. 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 bis zu 2 vH des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß Abs. 4 
oder bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens 
einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen 
beziffern lässt, oder 

  4. im Falle von Verstößen gegen Art. 18 und 19 der Verordnung (EU) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 596/2014 bis zu 0,8 vH des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß Abs. 4 
oder bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens 
einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen 
beziffern lässt, oder 

  5. im Falle von Verstößen gegen Art. 20 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 bis zu 0,8 vH des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß Abs. 4 
oder einer Million Euro oder bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit 
sich der Nutzen beziffern lässt. 

 (3a) Ist die FMA der Auffassung, dass die auf dem jährlichen Gesamtumsatz 
basierende Geldstrafe im Hinblick auf § 158 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 bis 9 
unverhältnismäßig niedrig wäre, so hat die FMA 

  1. im Falle des Abs. 3 Z 3 eine Geldstrafe bis zu 2,5 Millionen Euro oder, 
wenn es sich bei der juristischen Person jedoch um ein KMU handelt, bis 
zu einer Million Euro zu verhängen, oder 

  2. im Falle des Abs. 3 Z 4 eine Geldstrafe bis zu einer Million Euro oder, 
wenn es sich bei der juristischen Person jedoch um ein KMU handelt, bis 
zu 400 000 Euro zu verhängen. 

(4) Der jährliche Gesamtnettoumsatz gemäß Abs. 3 ist bei Kreditinstituten 
der Gesamtbetrag aller in Z 1 bis 7 der Anlage 2, Teil 2, zu § 43 BWG 
angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten Aufwendungen; handelt es 
sich bei dem Unternehmen um eine Tochtergesellschaft, ist auf den jährlichen 
Gesamtnettoumsatz abzustellen, der im vorangegangenen Geschäftsjahr im 
konsolidierten Abschluss der Muttergesellschaft an der Spitze der Gruppe 
ausgewiesen ist. Bei sonstigen juristischen Personen ist der jährliche 
Gesamtumsatz maßgeblich. Soweit die FMA die Grundlagen für den 
Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. 
Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von 
Bedeutung sind. 

(4) Der jährliche Gesamtumsatz gemäß Abs. 3 ist bei Kreditinstituten der 
Gesamtbetrag aller in Z 1 bis 7 der Anlage 2 zu § 43 BWG angeführten Erträge 
abzüglich der dort angeführten Aufwendungen. Der jährliche Gesamtumsatz bei 
Versicherungsunternehmen ist die Summe der in § 146 Abs. 4 Z 1 bis 8 und 10 bis 
11 VAG 2016 angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten 
Aufwendungen. Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine 
Tochtergesellschaft, ist auf den jährlichen Gesamtumsatz abzustellen, der im 
vorangegangenen Geschäftsjahr im konsolidierten Abschluss der 
Muttergesellschaft an der Spitze der Gruppe ausgewiesen ist. Bei sonstigen 
juristischen Personen ist der jährliche Gesamtumsatz maßgeblich. Soweit die 
FMA die Grundlagen für den Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, 
hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für 
die Schätzung von Bedeutung sind. 

Andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen Andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

§ 157. (1) ... § 157. (1) ... 

(2) ... (2) ... 
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 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. ein vorübergehendes Verbot für Personen, die in einem Rechtsträger 
gemäß § 26 WAG 2018 Führungsaufgaben wahrnehmen, oder für 
jedwede andere für den Verstoß verantwortliche natürliche Person, im 
Rechtsträger gemäß § 26 WAG 2018 Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

 5. ein vorübergehendes Verbot für Personen, die in einem Rechtsträger 
gemäß § 26 WAG 2018 sowie in Referenzwert-Administratoren oder in 
beaufsichtigten Kontributoren Führungsaufgaben wahrnehmen, oder für 
jedwede andere für den Verstoß verantwortliche natürliche Person, im 
Rechtsträger gemäß § 26 WAG 2018 Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

 6. bei wiederholten Verstößen gegen Art. 14 oder 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 ein dauerhaftes Verbot für Personen, die in einem 
Rechtsträger gemäß § 26 WAG 2018 Führungsaufgaben wahrnehmen, 
oder eine andere verantwortliche natürliche Person, im Rechtsträger 
gemäß § 26 WAG 2018 Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

 6. bei wiederholten Verstößen gegen Art. 14 oder 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 ein für mindestens zehn Jahre geltendes Verbot für 
Personen, die in einem Rechtsträger gemäß § 26 WAG 2018, einem 
Referenzwert-Administrator oder einem beaufsichtigten Kontributor 
Führungsaufgaben wahrnehmen, oder eine andere verantwortliche 
natürliche Person, im Rechtsträger gemäß § 26 WAG 2018 sowie in 
Referenzwert-Administratoren oder in beaufsichtigten Kontributoren 
Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

 7. ...  7. ... 

(3) ... (3) ... 

Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse und Verhängung von Sanktionen Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse und Verhängung von Sanktionen 

§ 158. (1) ... § 158. (1) ... 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

 7. frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 
Person und 

 7. frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 
Person; 

 8. nach dem Verstoß getroffene Maßnahmen der für den Verstoß 
verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person zur Verhinderung 
einer Wiederholung dieses Verstoßes. 

 8. Maßnahmen, die von der für den Verstoß verantwortlichen Person 
ergriffen wurden, um eine Wiederholung des Verstoßes zu verhindern, 
und 

  9. den Nachteil, der der für den Verstoß verantwortlichen Person dadurch 
entsteht, dass für ein und dasselbe Verhalten sowohl strafrechtliche als 
auch verwaltungsrechtliche Verfahren und Strafen greifen. 

(2) ... (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Aktionärsrechte Aktionärsrechte 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Identifizierung der Aktionäre, Übermittlung von Informationen und 
Erleichterungen der Ausübung von Aktionärsrechten 

Identifizierung der Aktionäre, Übermittlung von Informationen und 
Erleichterungen der Ausübung von Aktionärsrechten 

Erleichterung der Ausübung von Aktionärsrechten Erleichterung der Ausübung von Aktionärsrechten 

§ 181. (1) ... § 181. (1) ... 

(2) Erhält der Intermediär eine Bestätigung gemäß § 126 Abs. 2 oder § 128 
Abs. 4 Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965 in der Fassung BGBl. Nr. 63/2019, hat er 
sie unverzüglich dem Aktionär oder einem vom Aktionär benannten Dritten zu 
übermitteln. Gibt es in einer Kette von Intermediären mehr als einen Intermediär, 
haben diese die erhaltene Bestätigung unverzüglich von einem Intermediär zum 
nächsten weiterzuleiten, es sei denn, die Bestätigung kann direkt dem Aktionär 
oder einem vom Aktionär benannten Dritten übermittelt werden. 

(2) Erhält der Intermediär eine Bestätigung gemäß § 128 Abs. 4 AktG, hat er 
sie unverzüglich dem Aktionär oder einem vom Aktionär benannten Dritten zu 
übermitteln. Gibt es in einer Kette von Intermediären mehr als einen Intermediär, 
haben diese die erhaltene Bestätigung unverzüglich von einem Intermediär zum 
nächsten weiterzuleiten, es sei denn, die Bestätigung kann direkt dem Aktionär 
oder einem vom Aktionär benannten Dritten übermittelt werden. 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 190. (1) bis (3) ... § 190. (1) bis (3) ... 

(4) ... (4) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

[...] [...] 

 4. bis 20. ...  4. bis 20. ... 

 21. Richtlinie (EU) 2022/2464 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
2013/34/EU hinsichtlich Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen, ABl. Nr. L 322 vom 16.12.2022 S. 15. 

 21. Richtlinie (EU) 2022/2464 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
2013/34/EU hinsichtlich Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen, ABl. Nr. L 322 vom 16.12.2022 S. 15; 

  22. Richtlinie (EU) 2024/2811 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union 
für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine 
und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 2024/2811 vom 14.11.2024. 

(5) ... (5) ... 

 1. bis 17. ...  1. bis 17. ... 

 18. die Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, ABl. Nr. L 168 vom 30.06.2017 
S. 12; 

 18. Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/71/EG, ABl. Nr. L 168 vom 30.06.2017 S. 12, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2024/2809, ABl. Nr. L 2024/2809 vom 
14.11.2024; 

 19. bis 22. ...  19. bis 22. ... 

 23. Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088, ABl. Nr. L 198 vom 22.6.2020 S. 13. 

 23. Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088, ABl. Nr. L 198 vom 22.6.2020 S. 13; 

  24. Verordnung (EU) 2024/2809 zur Änderung der Verordnungen 
(EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur 
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union 
für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine 
und mittlere Unternehmen in Österreich, ABl. Nr. L 2024/2809 vom 
14.11.2024. 

(6) ... (6) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 192a. (1) bis (12) ... § 192a. (1) bis (12) ... 

 (13) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/202x dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/2811 sowie dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2024/2809. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 194. (1) bis (15) ... § 194. (1) bis (15) ... 

 (16) Der Eintrag zu § 39a im Inhaltsverzeichnis, § 1 Z 1, 22 und 25, § 38 
Abs. 3 und 4, § 39a, § 40 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, § 41 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3, § 42 
Abs. 1 und Abs. 3 Z 6, § 82 Abs. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 und 6a, § 107 Abs. 1 Z 3 lit. a 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sublit. aa, § 119 Abs. 7 und 15, § 122 Abs. 1, 2 und 7, § 127 Abs. 1 und 2, § 129 
Abs. 1 und 4, § 153 Abs. 1 Z 6, § 155 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, § 156 Abs. 3, 3a und 
4, § 157 Abs. 2 Z 5 bis 7, § 158 Abs. 1 Z 7 bis 9, § 181 Abs. 2, § 190 Abs. 4 Z 21 
und 22 und Abs. 5 Z 18, 23 und 24 und § 192a Abs. 13 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 6. Juni 2026 in Kraft und zugleich 
treten § 40 Abs. 1 Z 7, § 40 Abs. 2 und § 126 außer Kraft. 
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Artikel 2 

Änderung des Kapitalmarktgesetzes 2019 – KMG 2019 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Kapitalmarktgesetz 2019 – KMG 2019 Kapitalmarktgesetz 2019 – KMG 2019 
  

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Öffentliches Angebot von Veranlagungen 

... ... 
§ 7. Prüfung des Prospekts 
... ... 

2. Hauptstück 
Öffentliches Angebot von Wertpapieren 

Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 

... ... 

3. Hauptstück 
Gemeinsame Bestimmungen für Veranlagungen und Wertpapiere 

... ... 

... 

4. Hauptstück 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

...  

§ 29. 
 

... 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Öffentliches Angebot von Veranlagungen 

... ... 
§ 7. Billigung des Prospekts 
... ... 

2. Hauptstück 
Öffentliches Angebot von Wertpapieren 

Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 

... ... 

3. Hauptstück 
Gemeinsame Bestimmungen für Veranlagungen und Wertpapiere 

... ... 

... 

4. Hauptstück 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

...  

§ 29. Verweise und Verordnungen 
... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Öffentliches Angebot von Veranlagungen Öffentliches Angebot von Veranlagungen 

Prospektpflichtiges Angebot Prospektpflichtiges Angebot 

§ 2. (1) Ein öffentliches Angebot darf im Inland nur erfolgen, wenn 
spätestens einen Bankarbeitstag davor ein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes erstellter und kontrollierter Prospekt veröffentlicht wurde. 

§ 2. (1) Ein öffentliches Angebot darf im Inland nur erfolgen, wenn 
spätestens einen Bankarbeitstag davor ein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes erstellter und gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Ausnahmen von der Prospektpflicht Ausnahmen von der Prospektpflicht 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 

 1. Anteilscheine von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, und 
Anteilscheine gemäß § 1 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes – 
ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 80/2003, sowie offene alternative 
Investmentfonds (AIF), die die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 694/2014 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2011/61/EU im Hinblick auf technische 
Regulierungsstandards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern 
alternativer Investmentfonds, ABl. Nr. L 183 vom 24.06.2014 S. 18, 
erfüllen; 

 1. Anteilscheine von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011; 

  1a. Anteilscheine von Immobilienfonds gemäß § 1 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 80/2003; 

  1b. Anteilscheine von offenen alternativen Investmentfonds (AIF), die die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 694/2014 erfüllen; 

  1c. Anteilscheine von geschlossenen AIF, die als europäische langfristige 
Investmentfonds (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 
zugelassen sind; 

 2. bis 5. ...  2. bis 5. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

21 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  22 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inhalt des Prospekts Inhalt des Prospekts 

§ 5. (1) und (2) ... § 5. (1) und (2) ... 

(3) Sofern das öffentliche Angebot von Veranlagungen einen 
Gesamtgegenwert im EWR von weniger als fünf Millionen Euro während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten beträgt, kann statt des Prospekts gemäß der 
Anlage A ein vereinfachter Prospekt gemäß der Anlage D erstellt werden. Kann 
eine geplante Emission dazu führen, dass binnen zwölf Monaten der 
Gesamtgegenwert im EWR durch die Ausgabe von Wertpapieren oder 
Veranlagungen den Betrag von fünf Millionen Euro erreicht oder übersteigt, so 
genügt der vereinfachte Prospekt nicht und der erste Satz gilt daher nicht. Der 
vereinfachte Prospekt ist in deutscher oder englischer Sprache zu erstellen. 
Emissionen gemäß dem Alternativfinanzierungsgesetz – AltFG, BGBl. I 
Nr. 114/2015, sind einzurechnen. 

(3) Sofern das öffentliche Angebot von Veranlagungen einen 
Gesamtgegenwert im EWR von weniger als zwölf Millionen Euro während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten beträgt, kann statt des Prospekts gemäß der 
Anlage A ein vereinfachter Prospekt gemäß der Anlage D erstellt werden. Kann 
eine geplante Emission von Veranlagungen dazu führen, dass binnen zwölf 
Monaten der Gesamtgegenwert im EWR durch die Ausgabe von Wertpapieren 
oder Veranlagungen den Betrag von zwölf Millionen Euro erreicht oder 
übersteigt, so genügt der vereinfachte Prospekt nicht und der erste Satz gilt daher 
nicht. Der vereinfachte Prospekt ist in deutscher oder englischer Sprache zu 
erstellen. Emissionen gemäß dem Alternativfinanzierungsgesetz – AltFG, 
BGBl. I Nr. 114/2015, sind einzurechnen. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Nachtrag zum Prospekt Nachtrag zum Prospekt 

§ 6. (1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit 
oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die 
Bewertung der Veranlagungen beeinflussen könnten und die zwischen der 
Kontrolle des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots 
auftreten oder festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag (ändernde oder 
ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Dieser Nachtrag ist vom 
Anbieter unverzüglich zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentlichen und 
zu hinterlegen, wie sie für die Veröffentlichung und Hinterlegung des 
ursprünglichen Prospekts galten. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ist der 
Nachtrag vom Anbieter beim Prospektkontrollor zur Kontrolle vorzulegen und 
von diesem innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab Einlangen der Vorlage bei 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 mit dem Kontrollvermerk zu 
versehen. Wenn der Prospektkontrollor zur Klärung allfälliger Unrichtigkeiten 
oder Unvollständigkeiten weitere Kontrolltätigkeiten gemäß § 7 Abs. 1 
vorzunehmen hat, wird die Frist bis zur Beistellung der jeweils erforderlichen 
Unterlagen unterbrochen; der Anbieter hat der Meldestelle eine Ausfertigung des 
mit dem Kontrollvermerk versehenen Nachtrags unverzüglich zu übermitteln. Im 
Falle, dass das Ergebnis des Kontrollverfahrens zu einem geänderten 
Nachtragstext führt, ist auch dieser samt einem die bereits erfolgte 
Veröffentlichung richtigstellenden Hinweis zu veröffentlichen. 

§ 6. (1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit 
oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die 
Bewertung der Veranlagungen beeinflussen könnten und die zwischen der 
Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots 
auftreten oder festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag (ändernde oder 
ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Dieser Nachtrag ist vom 
Anbieter unverzüglich zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentlichen und 
zu hinterlegen, wie sie für die Veröffentlichung und Hinterlegung des 
ursprünglichen Prospekts galten. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ist der 
Nachtrag vom Anbieter der FMA zur Billigung vorzulegen. § 7 gilt sinngemäß. 
Der Anbieter hat der Meldestelle eine Ausfertigung des mit dem 
Billigungsvermerk (Amtssignatur) der FMA versehenen Nachtrags unverzüglich 
zu übermitteln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) ... (2) ... 

Prüfung des Prospekts Billigung des Prospekts 

§ 7. (1) Der Prospekt ist § 7. (1) Der Prospekt ist vor der Veröffentlichung vom Emittenten der FMA 
zur Billigung vorzulegen. Die FMA hat dem Emittenten innerhalb von 10 
Arbeitstagen nach Vorlage des Prospekts ihre Entscheidung hinsichtlich der 
Billigung mitzuteilen. Die Billigung hat mittels Amtssignatur zu erfolgen. 

 1. von einem genossenschaftlichen Prüfungsverband für 
Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch oder nach 
dem System Raiffeisen oder 

 

 2. von der Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes oder  

 3. von einem beeideten Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder 

 

 4. von  

 a) einem Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bankwesengesetzes – 
BWG, BGBl. Nr. 532/1993, mit der Berechtigung zum Betrieb von 
Geschäften gemäß § 1 Abs. 1 Z 9, 10 oder 11 BWG und mit 
anrechenbaren Eigenmitteln von mehr als 18,2 Millionen Euro oder 

 

 b) einem Kredit- oder Finanzinstitut, das seine Tätigkeit in Österreich 
auf Grund der §§ 9, 11 oder 13 BWG über eine Zweigstelle oder im 
Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, sofern es im 
Herkunftsmitgliedstaat (Art. 4 Abs. 1 Nummer 43 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013) zur Erbringung vergleichbarer 
Geschäfte, wie sie in § 1 Abs. 1 Z 9, 10 oder 11 BWG genannt sind, 
berechtigt ist und über anrechenbare Eigenmittel von mehr als 18,2 
Millionen Euro-Gegenwert verfügt, 

 

auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und bei deren Vorliegen 
vom Kontrollor mit Angabe von Ort und Tag und der Beifügung „als 
Prospektkontrollor“ zu unterfertigen. Diese Unterfertigung begründet die 
unwiderlegliche Vermutung, dass der Unterfertigte den Prospekt kontrolliert und 
für richtig und vollständig befunden hat. Der Emittent hat dem Kontrollor 
sämtliche Unterlagen beizustellen, die eine zweifelsfreie Kontrolle der Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Prospektangaben ermöglichen. Der Kontrollor hat auf 
Grund des letzten Berichtes des Abschlussprüfers über den Emittenten gemäß 
§ 273 des Unternehmensgesetzbuchs – UGB, dRGBl. S 219/1897, sofern eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gesetzliche Prüfungspflicht besteht, und auf Grund der vom Emittenten 
beizustellenden Unterlagen mit berufsmäßiger Sorgfalt zu kontrollieren, ob der 
Prospekt die von § 5 geforderten Angaben enthält und ob er die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse richtig wiedergibt. Die vom Emittenten 
beizustellenden Unterlagen sind durch Stichproben auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu kontrollieren. Ergibt sich der Verdacht mangelnder Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Unterlagen oder der Prospektangaben, so hat der 
Kontrollor zur Klärung dieses Verdachts weitere Kontrolltätigkeiten 
vorzunehmen; bestätigt sich der Verdacht, so hat er die erforderlichen 
Berichtigungen und Ergänzungen im Prospekt zu veranlassen. Kontrollore nach 
Z 3 haben eine Haftpflichtversicherung bei einem oder mehreren im Inland zum 
Betrieb des Versicherungsgeschäftes befugten Versicherungsunternehmen 
abzuschließen, die das aus der Prospektkontrolle resultierende Risiko abdeckt, 
wobei die Deckungssumme des Versicherungsvertrages mindestens 3,65 
Millionen Euro pro einjähriger Versicherungsperiode betragen muss und die 
Versicherungsprämie vor Prospektveröffentlichung zur Gänze zu bezahlen ist; 
der Versicherer hat das Bestehen dieser Versicherung sowie den Empfang der 
Prämie der Meldestelle vor Prospektveröffentlichung gemäß Anlage E schriftlich 
bekanntzugeben. 

(2) Die FMA hat eine Liste von zur Prospektkontrolle geeigneten beeideten 
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu führen, aus der der 
Prospektkontrollor, sofern er aus dieser Berufsgruppe stammen soll, ausgewählt 
zu werden hat. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder kann der FMA 
Vorschläge für geeignete Kandidaten für diese Liste erstatten. 

(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Frist 20 Arbeitstage, wenn das 
öffentliche Angebot von Veranlagungen einen Emittenten betrifft, der zuvor noch 
keine Veranlagungen öffentlich angeboten hat. 

(3) Wenn der Nominalwert der Gesamtemission oder der Verkaufspreis der 
Gesamtemission oder das gesamte Veranlagungskapital drei Millionen Euro oder 
den entsprechenden Euro-Gegenwert in einer ausländischen Währung oder in 
einer Rechnungseinheit übersteigen, darf die Prospektkontrolle 

(3) Stellt die FMA fest, dass der Prospekt die für die Billigung 
vorausgesetzten Anforderungen bezüglich Vollständigkeit, Verständlichkeit und 
Kohärenz nicht erfüllt oder dass Änderungen oder ergänzende Informationen 
erforderlich sind, hat sie den Emittenten zeitnah, spätestens innerhalb der in 
Abs. 1 oder 2 genannten Frist, zu informieren und klar die Änderungen oder 
ergänzenden Informationen anzugeben. In diesen Fällen beginnt die Frist gemäß 
Abs. 1 oder 2 ab dem Tag neu zu laufen, an dem der geänderte Prospekt oder die 
verlangten ergänzenden Informationen bei der FMA eingelangt sind. 

 1. durch einen Kontrollor nach Abs. 1 Z 1 erster Fall nur erfolgen, wenn 
der Emittent 

 

 a) dem Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System 
Schulze-Delitzsch als Mitglied angehört oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere 
Mitglieder des Fachverbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 
25 vH direkt oder indirekt beteiligt sind; 

 

 2. durch einen Kontrollor nach Abs. 1 Z 1 zweiter Fall nur erfolgen, wenn 
der Emittent 

 

 a) dem Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System 
Raiffeisen als Mitglied angehört oder 

 

 b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere 
Mitglieder des Fachverbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 
25 vH direkt oder indirekt beteiligt sind; 

 

 3. durch einen Kontrollor nach Abs. 1 Z 2 nur erfolgen, wenn der Emittent  

 a) dem Fachverband der Sparkassen als Mitglied angehört oder  

 b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere 
Mitglieder des Fachverbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 
25 vH direkt oder indirekt beteiligt sind. 

 

Veranlagungen desselben Emittenten, die innerhalb der letzten zwölf Monate 
Gegenstand eines öffentlichen Angebots waren, sind bei der Ermittlung des 
Gesamtbetrages einzubeziehen. 

 

(4) Bei den Prospektkontrolloren dürfen keine Ausschlussgründe vorliegen. 
Als Ausschlussgründe gelten sinngemäß die in § 271 und § 271a UGB 
angeführten Tatbestände. 

(4) Ist der Emittent nicht in der Lage oder nicht willens, innerhalb einer 
angemessenen Frist die erforderlichen Änderungen vorzunehmen oder die 
ergänzenden Informationen vorzulegen, kann die FMA den Antrag auf Billigung 
des Prospekts ablehnen. Sie hat dem Emittenten ihre Entscheidung und die 
Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 

(5) Die Prospektkontrolle durch ein Kredit- oder Finanzinstitut im Sinne des 
Abs. 1 Z 4, bei dem ein Ausschlussgrund im Sinne des Abs. 4 vorliegt, ist 
entgegen Abs. 4 zulässig, wenn der Prospekt auch von einem weiteren Kontrollor 
im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis 4, bei dem kein Ausschlussgrund vorliegt, kontrolliert 
wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes des Prospektkontrollors im Sinne 
des § 271 und § 271a UGB gelten der Prospekt sowie dessen allfällige 
Änderungen und Ergänzungen nur dann als kontrolliert, wenn auf diesen neben 
dem befangenen Prospektkontrollor auch ein unbefangener Kontrollor im Sinne 
des Abs. 1 Z 1 bis 4 gefertigt hat. Für das kontrollierende Kredit- oder 
Finanzinstitut, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, gilt die Beweislastumkehr 
des § 22 Abs. 1; die in Abs. 3 geregelte Beschränkung für Kontrollore gilt nicht, 

(5) Der Prospekt von Veranlagungen ist mit der Billigung (Amtssignatur) 
der FMA vom Anbieter der Meldestelle so rechtzeitig zu übersenden, dass er ihr 
spätestens am Bankarbeitstag der Veröffentlichung vorliegt. 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

25 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  26 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
falls diese als weitere Kontrollore im Sinne dieses Absatzes kontrollieren. 

(6) Ist der Prospektkontrollor ein Kreditinstitut, darf unbeschadet der 
Ausschlussgründe gemäß Abs. 4 der Emittent an ihm weder direkt noch indirekt 
Anteile, die den zehnten Teil des Nennkapitals des Kreditinstitutes erreichen oder 
übersteigen, besitzen. 

(6) Der Prospekt ist nach seiner Billigung 12 Monate für öffentliche 
Angebote gültig, sofern er um etwaige gemäß § 6 erforderliche Nachträge 
ergänzt wird. 

(7) Das Vorliegen eines Ausschlussgrundes kann demjenigen, der sich auf 
unrichtige oder unvollständige Prospektangaben beruft, nicht entgegengehalten 
werden. 

 

(8) Der Prospekt von Veranlagungen ist mit den erforderlichen 
Unterfertigungen, einschließlich der Unterfertigung des Prospektkontrollors, vom 
Anbieter der Meldestelle so rechtzeitig zu übersenden, dass er ihr spätestens am 
Bankarbeitstag der Veröffentlichung vorliegt. 

 

Veröffentlichung des Prospekts Veröffentlichung des Prospekts 

§ 8. (1) Ein Prospekt darf vor der Prospektkontrolle gemäß § 7 nicht 
veröffentlicht werden. 

§ 8. (1) Ein Prospekt darf vor der Prospektbilligung gemäß § 7 nicht 
veröffentlicht werden. 

(2) Nach seiner Kontrolle ist der Prospekt durch den Emittenten oder den 
Anbieter so bald wie praktisch möglich zu veröffentlichen, auf jeden Fall aber 
spätestens einen Bankarbeitstag vor dem Beginn des öffentlichen Angebots. 

(2) Nach seiner Billigung ist der Prospekt durch den Emittenten oder den 
Anbieter so bald wie praktisch möglich zu veröffentlichen, auf jeden Fall aber 
spätestens einen Bankarbeitstag vor dem Beginn des öffentlichen Angebots. 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. auf einer Internetseite der FMA oder auf der Internetseite einer von 
dieser dazu gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung 
veröffentlicht wurde, wenn die FMA entschieden hat, diese 
Dienstleistung anzubieten. 

 4. auf einer Internetseite der FMA oder auf der Internetseite einer von 
dieser dazu gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung 
veröffentlicht wurde, wenn die FMA entschieden hat, diese 
Dienstleistung anzubieten, oder auf einer Internetseite des Rechtsträgers 
der Meldestelle, wenn dieser sich entschieden hat, die Dienstleistung 
anzubieten. 

[...] [...] 

Sonderbestimmungen für Veranlagungen in Immobilien Sonderbestimmungen für Veranlagungen in Immobilien 

§ 9. ... § 9. ... 

 1. ...  1. ... 

 2. die Prospektkontrolle hat durch einen Kontrollor gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 
oder 4 zu erfolgen; § 7 Abs. 1 letzter Satz ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass hinsichtlich des Versicherungsvertrages die 

 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

26 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  27 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Deckungssumme pro einjähriger Versicherungsperiode mindestens 18,2 
Millionen Euro zu betragen hat; 

 3. bis 6. ...  3. bis 6. ... 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 10. (1) Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von 
Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 

§ 10. (1) Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von 
Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 

 1. keinen Prospekt veröffentlicht oder nicht die gemäß § 6 ändernden oder 
ergänzenden Angaben veröffentlicht oder Veranlagungen anbietet oder 
gewerbsmäßig vermittelt, wenn der Prospekt oder die nach § 6 ändernden 
oder ergänzenden Angaben oder deren Veröffentlichung den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes widersprechen, oder, auch wenn das 
öffentliche Angebot bereits beendet ist, als Emittent einen 
Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz widersprechend erstellt oder 
veröffentlicht oder überhaupt keinen Rechenschaftsbericht veröffentlicht; 

 1. keinen Prospekt veröffentlicht oder nicht die gemäß § 6 ändernden oder 
ergänzenden Angaben veröffentlicht oder Veranlagungen anbietet oder 
gewerbsmäßig vermittelt, wenn der Prospekt oder die nach § 6 ändernden 
oder ergänzenden Angaben oder deren Veröffentlichung den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes widersprechen, oder, auch wenn das 
öffentliche Angebot bereits beendet ist, als Emittent einen 
Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz widersprechend erstellt oder 
veröffentlicht oder überhaupt keinen Rechenschaftsbericht veröffentlicht; 

 2. als Emittent in einem Prospekt oder in einer nach § 6 ergänzenden oder 
ändernden Angabe oder als Emittent oder als Abschlussprüfer in einem 
Rechenschaftsbericht falsche Angaben macht oder als 
Prospektkontrollor gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 oder Abs. 5 oder gemäß § 9 Z 2 
einen Prospekt unterfertigt, ohne die jeweils vorgeschriebene 
Versicherung abzuschließen; 

 2. als Emittent in einem Prospekt oder in einer nach § 6 ergänzenden oder 
ändernden Angabe oder als Emittent oder als Abschlussprüfer in einem 
Rechenschaftsbericht falsche Angaben macht; 

 3. entgegen der Vorschrift des § 4 wirbt;  3. entgegen der Vorschrift des § 4 wirbt; 

 4. als Anbieter oder Emittent nicht gemäß § 23 Abs. 2 oder als 
Meldepflichtiger nicht gemäß § 24 und zwar auch dann, wenn kein 
öffentliches Angebot gegeben ist oder sonst, auch wenn eine 
Prospektausnahme gegeben ist, die Meldestelle in Kenntnis setzt; 

 4. als Anbieter oder Emittent nicht gemäß § 23 Abs. 2 oder als 
Meldepflichtiger nicht gemäß § 24 und zwar auch dann, wenn kein 
öffentliches Angebot gegeben ist oder sonst, auch wenn eine 
Prospektausnahme gegeben ist, die Meldestelle in Kenntnis setzt; 

 5. als Anbieter nicht rechtzeitig den mit dem Kontrollvermerk des 
Prospektkontrollors versehenen Prospekt oder die nach § 6 ändernden 
oder ergänzenden Angaben nach diesem Bundesgesetz der Meldestelle 
übersendet; 

 5. als Anbieter nicht rechtzeitig den mit dem Billigungsvermerk 
(Amtssignatur) der FMA versehenen Prospekt der Meldestelle 
übersendet; 

 6. trotz Vorliegens eines Ausschlussgrundes einen Prospekt oder eine nach 
§ 6 ändernde oder ergänzende Angabe als Prospektkontrollor (außer im 
Falle der gleichzeitigen Unterfertigung durch einen unbefangenen 
Kontrollor) unterfertigt oder einen Rechenschaftsbericht als 
Abschlussprüfer prüft oder eine derartige Prüfung oder Kontrolle durch 
einen Prüfer oder Kontrollor veranlasst, bei dem ein Ausschlussgrund 

 6. trotz Vorliegens eines Ausschlussgrundes einen Rechenschaftsbericht als 
Abschlussprüfer prüft oder eine derartige Prüfung durch einen Prüfer 
veranlasst, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vorliegt oder Veranlagungen anbietet, ohne dass der Meldestelle 
zeitgerecht die Versicherungsbestätigung nach Anlage E übersendet 
wurde; 

 7. als Anbieter nicht unverzüglich gemäß § 6 Abs. 1 den mit dem 
Kontrollvermerk des Prospektkontrollors versehenen Prospektnachtrag 
an die Meldestelle übersendet; 

 7. als Anbieter nicht unverzüglich gemäß § 6 Abs. 1 den mit dem 
Billigungsvermerk (Amtssignatur) der FMA versehenen Prospektnachtrag 
an die Meldestelle übersendet; 

 8. als Prospektkontrollor einen Prospekt oder einen Prospektnachtrag, in 
denen falsche Angaben enthalten sind, mit einem Kontrollvermerk 
versieht, obwohl ihm die Unrichtigkeit der Angaben bei Anwendung 
berufsmäßiger Sorgfalt aufgefallen ist oder hätte auffallen müssen und 
der Prospekt oder der Prospektnachtrag im Rahmen eines öffentlichen 
Angebots für den Vertrieb Verwendung gefunden hat; 

 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe 
von bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe 
von bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) ... (2) ... 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Öffentliches Angebot von Wertpapieren Öffentliches Angebot von Wertpapieren 

Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 

Zweck dieses Hauptstücks Zweck dieses Hauptstücks 

§ 12. (1) ... § 12. (1) ... 

(2) Die Prospektpflicht gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gilt nicht für 
ein Angebot von Wertpapieren von einem Gesamtgegenwert im EWR von 
weniger als zwei Millionen Euro; in diese Obergrenze sind die allfälligen 
Einnahmen aus nach dieser Bestimmung prospektbefreiten Angeboten von 
Wertpapieren der letzten zwölf Monate einzubeziehen. In diesem Fall kann 
stattdessen freiwillig ein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt 
werden, womit aber auch alle Rechtsfolgen des 2. Hauptstücks dieses 
Bundesgesetzes verbunden sind. 

(2) Die Prospektpflicht gemäß Abs. 3 gilt nicht für ein Angebot von 
Wertpapieren von einem Gesamtgegenwert im EWR von weniger als zwei 
Millionen Euro; in diese Obergrenze sind die allfälligen Einnahmen aus nach 
dieser Bestimmung prospektbefreiten Angeboten von Wertpapieren der letzten 
zwölf Monate einzubeziehen. In diesem Fall kann stattdessen freiwillig ein 
Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt werden, womit aber 
auch alle Rechtsfolgen des 2. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes verbunden sind. 

(3) Sofern ein öffentliches Angebot von Wertpapieren einen 
Gesamtgegenwert im EWR von weniger als fünf Millionen Euro während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten beträgt, ist ein vereinfachter Prospekt gemäß 

(3) Sofern ein öffentliches Angebot von Wertpapieren einen 
Gesamtgegenwert im EWR von weniger als zwölf Millionen Euro während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten beträgt, ist ein vereinfachter Prospekt gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Anlage D zu erstellen. In diesem Fall kann stattdessen freiwillig ein Prospekt 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt werden, womit aber auch alle 
Rechtsfolgen des 2. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes verbunden sind. Kann 
eine geplante Emission dazu führen, dass binnen zwölf Monaten der 
Gesamtgegenwert im EWR durch die Ausgabe von Wertpapieren oder 
Veranlagungen den Betrag von fünf Millionen Euro erreicht oder übersteigt, so 
genügt der vereinfachte Prospekt nicht und der erste Satz gilt daher nicht. 
Emissionen gemäß AltFG sind einzurechnen. Dies gilt unbeschadet der 
Anwendung des Abs. 2. 

der Anlage D zu erstellen. In diesem Fall kann stattdessen freiwillig ein Prospekt 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt werden, womit aber auch alle 
Rechtsfolgen des 2. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes verbunden sind. 
Emissionen von Wertpapieren gemäß AltFG sind einzurechnen. 

(4) Sofern für ein öffentliches Angebot im Sinne des Abs. 3 ein 
vereinfachter Prospekt erstellt wurde, ist dieser auf die gleiche Art wie sonstige 
Wertpapierprospekte von der FMA zu billigen; im Übrigen gelten für diese 
Angebote jedoch die Bestimmungen für Veranlagungen des ersten und des dritten 
Hauptstücks, nicht jedoch § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 4 und § 7. Die Billigung 
(Amtssignatur) der FMA ersetzt in diesen Fällen den Kontrollvermerk des 
Prospektkontrollors. § 13 Abs. 4 ist anzuwenden. 

(4) Sofern für ein öffentliches Angebot im Sinne des Abs. 3 ein 
vereinfachter Prospekt erstellt wurde, ist dieser auf die gleiche Art wie sonstige 
Wertpapierprospekte von der FMA zu billigen; im Übrigen gelten für diese 
Angebote jedoch die Bestimmungen für Veranlagungen des ersten und des dritten 
Hauptstücks, nicht jedoch § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 4 und § 7. Die Billigung der FMA 
hat mittels Amtssignatur zu erfolgen. 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 13. (1) bis (3) ... § 13. (1) bis (3) ... 

(4) Die der FMA durch Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 
eingeräumte Ermächtigung zur Anerkennung von Sprachen zur 
Prospekterstellung hat jene durch Erlassung einer Verordnung wahrzunehmen. 
Dem Antrag auf Billigung des Prospekts bei der FMA ist der Prospekt 
beizuschließen. Der Antrag sowie sämtliche Prospektentwurfsversionen 
einschließlich der finalen Version sind elektronisch bei der FMA vorzulegen. Die 
FMA kann mittels Verordnung vorgeben, wie eine eindeutige technische 
Zuordnung des Prospekts zum Emittenten nach dem Stand der Technik 
sichergestellt werden soll. Wird ein Prospekt ordnungsgemäß nach diesen 
Vorgaben vorgelegt, begründet dies die unwiderlegliche Vermutung, dass er vom 
Emittenten oder für ihn erstellt worden ist. Für die sonst von der FMA zu 
billigenden Dokumente gilt Gleiches. Am Tag der Billigung ist der 
Billigungsbescheid von der FMA samt dem jeweils zu billigenden Dokument der 
Meldestelle zu übersenden, sofern dies in einer Übertragungsvereinbarung gemäß 
Abs. 3 Z 3 vorgesehen ist. 

(4) Die der FMA durch Art. 1 Abs. 4 zweiter Unterabsatz, Art. 1 Abs. 5 
dritter Unterabsatz und Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 eingeräumte 
Ermächtigung zur Anerkennung von Sprachen zur Erstellung von Dokumenten 
gemäß Art. 1 Abs. 4 erster Unterabsatz Buchstabe da Ziffer iii sowie 
Buchstabe db Ziffer iii und Art. 1 Abs. 5 erster Unterabsatz Buchstabe ba 
Ziffer iii der Verordnung (EU) 2017/1129 und zur Prospekterstellung hat jene 
durch Erlassung einer Verordnung wahrzunehmen. Dem Antrag auf Billigung des 
Prospekts bei der FMA ist der Prospekt beizuschließen. Der Antrag sowie 
sämtliche Prospektentwurfsversionen einschließlich der finalen Version sind 
elektronisch bei der FMA vorzulegen. Die FMA kann mittels Verordnung 
vorgeben, wie eine eindeutige technische Zuordnung des Prospekts zum 
Emittenten nach dem Stand der Technik sichergestellt werden soll. Wird ein 
Prospekt ordnungsgemäß nach diesen Vorgaben vorgelegt, begründet dies die 
unwiderlegliche Vermutung, dass er vom Emittenten oder für ihn erstellt worden 
ist. Für die sonst von der FMA zu billigenden Dokumente gilt Gleiches. Am Tag 
der Billigung ist der Billigungsbescheid von der FMA samt dem jeweils zu 
billigenden Dokument der Meldestelle zu übersenden, sofern dies in einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übertragungsvereinbarung gemäß Abs. 3 Z 3 vorgesehen ist. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

Befugnisse Befugnisse 

§ 14. (1) ... § 14. (1) ... 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung zum 
Handel auf einem geregelten Markt für jeweils höchstens zehn 
aufeinander folgende Arbeitstage auszusetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde; 

 4. ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen oder 
eine Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt für jeweils 
höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage auszusetzen, wenn ein 
hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen dieses 
Bundesgesetz oder die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde; 

 5. die Werbung für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende 
Arbeitstage zu untersagen oder auszusetzen oder zu verlangen, dass 
Emittenten, Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragenden Personen oder die einschlägigen 
Finanzintermediäre die Werbung unterlassen oder für jeweils höchstens 
zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde; 

 5. die Werbung für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende 
Arbeitstage zu untersagen oder auszusetzen oder zu verlangen, dass 
Emittenten, Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragenden Personen oder die einschlägigen 
Finanzintermediäre die Werbung unterlassen oder für jeweils höchstens 
zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen dieses Bundesgesetz oder die 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde; 

 6. ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, wenn sie feststellt, 
dass gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde, oder ein 
hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen sie verstoßen 
würde; 

 6. ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen oder 
eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, 
wenn sie feststellt, dass gegen dieses Bundesgesetz oder die 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde, oder ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen sie verstoßen würde; 

 7. bis 10. ...  7. bis 10. ... 

 11. die Billigung eines von einem bestimmten Emittenten, Anbieter oder 
einer die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
beantragenden Person erstellten Prospekts während höchstens fünf 
Jahren zu verweigern, wenn dieser Emittent, Anbieter oder diese die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person 
wiederholt und schwerwiegend gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 
verstoßen haben; 

 11. die Billigung eines von einem bestimmten Emittenten, Anbieter oder 
einer die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
beantragenden Person erstellten Prospekts während höchstens fünf 
Jahren zu verweigern, wenn dieser Emittent, Anbieter oder diese die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person 
wiederholt und schwerwiegend gegen dieses Bundesgesetz oder die 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen haben; 

 12. zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen 
Funktionierens des Marktes alle wesentlichen Informationen, die die 
Bewertung der öffentlich angebotenen oder zum Handel an einem 

 12. zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen 
Funktionierens des Marktes alle wesentlichen Informationen, die die 
Bewertung der öffentlich angebotenen Veranlagungen und Wertpapiere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere beeinflussen können, 
bekannt zu machen oder vom Emittenten die Bekanntgabe dieser 
Informationen zu verlangen; 

oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere 
beeinflussen können, bekannt zu machen oder vom Emittenten die 
Bekanntgabe dieser Informationen zu verlangen; 

 13. und 14. ...  13. und 14. ... 

(2) Wenn nach Abs. 1 Z 11 die Billigung eines Prospekts verweigert wurde, 
hat die FMA dies der ESMA mitzuteilen. 

(2) Wenn nach Abs. 1 Z 11 die Billigung eines Wertpapierprospekts 
verweigert wurde, hat die FMA dies der ESMA mitzuteilen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 15. (1) ... § 15. (1) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. nicht in den Prospekt oder die Prospektzusammenfassung oder in den 
Basisprospekt oder in das einheitliche Registrierungsformular die gemäß 
Art. 6 oder Art. 7 Abs. 1 bis 11 oder Art. 8 oder Art. 9 oder Art. 10 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 erforderlichen Informationen aufnimmt 
oder sonst gegen diese Bestimmungen verstößt; 

 2. nicht in den Prospekt, die Prospektzusammenfassung, den Basisprospekt 
oder das einheitliche Registrierungsformular die gemäß Art. 6, Art. 7 
Abs. 1 bis 11 oder 12a, Art. 8, Art. 9 oder Art. 10 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 erforderlichen Informationen aufnimmt 
oder sonst gegen diese Bestimmungen verstößt; 

 3. gegen die in Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 
enthaltenen vereinfachten Offenlegungsregeln für Sekundäremissionen 
oder gegen die Prospektregeln für den EU-Wachstumsprospekt in Art. 15 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 verstößt; 

 3. gegen die Prospektregeln für den EU-Folgeprospekt gemäß Art. 14a 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder gegen die Prospektregeln 
für den EU-Wachstumsemissionsprospekt gemäß Art. 15a Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 verstößt; 

 4. bis 7. ...  4. bis 7. ... 

 8. gegen die Pflichten zu Prospektnachträgen gemäß Art. 23 Abs. 1 bis 3a 
oder 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 verstößt; 

 8. gegen die Pflichten zu Prospektnachträgen gemäß Art. 23 Abs. 1 bis 3, 
4a oder 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 verstößt; 

 9. bis 11. ...  9. bis 11. ... 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe 
von bis zur zweifachen Höhe der durch die Verstöße erzielten Gewinne oder 
vermiedenen Verluste, sofern diese sich beziffern lassen, zu bestrafen, falls diese 
Bezifferung jedoch nicht möglich ist, mit einer Geldstrafe von bis zu 
700 000 Euro zu bestrafen. 

oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund der 
Verordnung (EU) 2017/1129 erlassenen delegierten Rechtsakte und 
Durchführungsverordnungen verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit einer Geldstrafe von bis zur zweifachen Höhe der durch die 
Verstöße erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste, sofern diese sich 
beziffern lassen, zu bestrafen, falls diese Bezifferung jedoch nicht möglich ist, 
mit einer Geldstrafe von bis zu 700 000 Euro zu bestrafen. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

Rechtsmittel Rechtsmittel 

§ 17. Die Entscheidungen der FMA in Vollziehung der Verordnung (EU) § 17. Die Entscheidungen der FMA in Vollziehung der Verordnung (EU) 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

31 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  32 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2017/1129 und dieses Bundesgesetzes sind entsprechend den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen zu begründen. Gegen diese Entscheidungen 
besteht das Rechtsmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Der 
Rechtsbehelf der Säumnisbeschwerde besteht auch im Falle, dass die FMA 
innerhalb der in Art. 20 Abs. 2, 3 und 6 der Verordnung (EU) 2017/1129 
genannten Fristen in Bezug auf den betreffenden Antrag auf Billigung weder eine 
Entscheidung getroffen hat, diesen zu billigen oder abzulehnen, noch Änderungen 
oder zusätzliche Informationen verlangt hat. 

2017/1129 und dieses Bundesgesetzes sind entsprechend den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen zu begründen. Gegen diese Entscheidungen 
besteht das Rechtsmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Der 
Rechtsbehelf der Säumnisbeschwerde besteht auch im Falle, dass die FMA 
innerhalb der in § 7 oder in Art. 20 Abs. 2, 3, 6 und 6a der 
Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Fristen in Bezug auf den betreffenden 
Antrag auf Billigung weder eine Entscheidung getroffen hat, diesen zu billigen 
oder abzulehnen, noch Änderungen oder zusätzliche Informationen verlangt hat. 

Veröffentlichung von Entscheidungen Veröffentlichung von Entscheidungen 

§ 19. (1) bis (4) ... § 19. (1) bis (4) ... 

 (5) § 11 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Gemeinsame Bestimmungen für Veranlagungen und Wertpapiere Gemeinsame Bestimmungen für Veranlagungen und Wertpapiere 

Prospekthaftung Prospekthaftung 

§ 22. (1) ... § 22. (1) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. der Prospektkontrollor von Prospekten für Veranlagungen jedoch nur für 
durch eigenes grobes Verschulden oder grobes Verschulden seiner Leute 
oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospektkontrolle 
herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Kontrollen, 

 

 4. ...  4. ... 

 5. der Abschlussprüfer, der in Kenntnis der Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der Angaben im Sinne der Z 1 und in Kenntnis, dass 
der von ihm bestätigte Jahresabschluss eine Unterlage für die 
Prospektkontrolle darstellt, einen Jahresabschluss mit einem 
Bestätigungsvermerk versehen hat. 

 5. der Abschlussprüfer, der in Kenntnis der Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der Angaben im Sinne der Z 1 und in Kenntnis, dass 
der von ihm bestätigte Jahresabschluss eine Unterlage für die 
Prospektbilligung darstellt, einen Jahresabschluss mit einem 
Bestätigungsvermerk versehen hat. 

Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes beim Prospektkontrollor braucht der 
Anleger das Vorliegen des in den Z 1 oder 2 genannten Verschuldens nicht zu 
beweisen. Die Haftung nach Z 4 besteht nur gegenüber jenem Anleger, dessen 
Vertragserklärung ein Haftungspflichtiger entgegengenommen oder dessen 
Erwerb von Wertpapieren oder Veranlagungen er vermittelt hat. Derjenige, der 
ein prospektpflichtiges Angebot im Inland ohne Zustimmung des Emittenten 

Die Haftung nach Z 4 besteht nur gegenüber jenem Anleger, dessen 
Vertragserklärung ein Haftungspflichtiger entgegengenommen oder dessen 
Erwerb von Wertpapieren oder Veranlagungen er vermittelt hat. Derjenige, der 
ein prospektpflichtiges Angebot im Inland ohne Zustimmung des Emittenten 
gemäß § 5 Abs. 5 oder gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 stellt, 
haftet Anlegern, die im Rahmen seines Angebotes oder seiner 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 5 Abs. 5 oder gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 stellt, 
haftet Anlegern, die im Rahmen seines Angebotes oder seiner 
Zeichnungseinladung angenommen haben, anstelle des Emittenten nach Z 1, 
sofern der Emittent nicht wusste oder wissen musste, dass der Prospekt einem 
Angebot gemäß § 2 oder gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ohne seine 
Zustimmung zu Grunde gelegt wurde und er dessen daher unzulässige 
Verwendung der Meldestelle und der FMA unverzüglich nachdem er von der 
unzulässigen Verwendung Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis haben musste, 
mitgeteilt hat. Die Meldestelle hat mit ihr zugegangenen Mitteilungen gemäß § 23 
Abs. 2 zu verfahren. 

Zeichnungseinladung angenommen haben, anstelle des Emittenten nach Z 1, 
sofern der Emittent nicht wusste oder wissen musste, dass der Prospekt einem 
Angebot gemäß § 2 oder gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ohne seine 
Zustimmung zu Grunde gelegt wurde und er dessen daher unzulässige 
Verwendung der Meldestelle und der FMA unverzüglich nachdem er von der 
unzulässigen Verwendung Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis haben musste, 
mitgeteilt hat. Die Meldestelle hat mit ihr zugegangenen Mitteilungen gemäß § 23 
Abs. 2 zu verfahren. 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 

(9) Bei Wertpapierprospekten können Schadenersatzansprüche jedoch nicht 
lediglich aufgrund der Zusammenfassung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 
2017/1129 oder der speziellen Zusammenfassung eines EU-Wachstumsprospekts 
nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 samt etwaiger 
Übersetzungen gestellt werden, es sei denn, 

(9) Bei Wertpapierprospekten können Schadenersatzansprüche jedoch nicht 
lediglich aufgrund der Zusammenfassung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 
2017/1129 samt etwaiger Übersetzungen gestellt werden, es sei denn, 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

(10) bis (12) ... (10) bis (12) ... 

Meldestelle Meldestelle 

§ 23. (1) Die Meldestelle nach diesem Bundesgesetz ist die Oesterreichische 
Kontrollbank Aktiengesellschaft. Sie hat die auf Basis einer 
Übertragungsvereinbarung nach § 13 Abs. 3 bei ihr eingelangten 
Wertpapierprospekte und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz auf das 
Vorhandensein der Billigung durch die FMA oder einer 
Notifizierungsbestätigung zu prüfen und aufzubewahren und die eingelangten 
Veranlagungsprospekte und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz auf 
das Vorhandensein der erforderlichen Unterfertigungen (Emittent, 
Prospektkontrollor) gemäß § 5 Abs. 4, § 7 Abs. 1 oder § 9 Z 2 zu prüfen und 
aufzubewahren. Die Meldestelle darf die eingelangten Prospekte und sonstigen 
Angaben nach diesem Bundesgesetz frühestens 15 Jahre nach der Hinterlegung 
bei der Meldestelle vernichten. Die Meldestelle ist berechtigt, für ihre Tätigkeit 
den meldenden oder hinterlegenden Anbietern eine angemessene Vergütung zu 
verrechnen. 

§ 23. (1) Die Meldestelle nach diesem Bundesgesetz ist die Oesterreichische 
Kontrollbank Aktiengesellschaft. Sie hat die gemäß § 7 Abs. 8 oder auf Basis 
einer Übertragungsvereinbarung nach § 13 Abs. 3 bei ihr eingelangten Prospekte 
und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz auf das Vorhandensein der 
Billigung (Amtssignatur) der FMA oder einer Notifizierungsbestätigung zu 
prüfen und aufzubewahren. Die Meldestelle darf die eingelangten Prospekte und 
sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz frühestens 15 Jahre nach der 
Hinterlegung bei der Meldestelle vernichten. Die Meldestelle ist berechtigt, für 
ihre Tätigkeit den meldenden oder hinterlegenden Anbietern eine angemessene 
Vergütung zu verrechnen. 

(2) Die Meldestelle ist verpflichtet, raschestmöglich, längstens jedoch (2) Die Meldestelle ist verpflichtet, raschestmöglich, längstens jedoch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
binnen fünf Werktagen, Anfragen darüber zu beantworten, ob für Wertpapiere 
oder Veranlagungen, die Gegenstand der Anfrage sind, ein Prospekt oder sonstige 
Angaben nach diesem Bundesgesetz veröffentlicht und der Meldestelle 
übermittelt wurden und ob der Veranlagungsprospekt oder die sonstigen 
Angaben nach diesem Bundesgesetz die nach diesem Bundesgesetz erforderlichen 
Unterfertigungen aufweisen und ob zu einem Wertpapierprospekt oder den 
sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz die Billigung (Amtssignatur) oder 
Notifizierungsbestätigung (Certificate of Approval) der FMA vorliegen. 
Gleichzeitig sind über Anfrage Ort und Datum der Veröffentlichung und das 
Vorliegen einer allfälligen Versicherungsbestätigung gemäß § 7 Abs. 1 
anzugeben. Zu diesem Zweck haben der Anbieter und der Emittent die 
Meldestelle, sofern sich dies aus dem eingelangten Prospekt oder aus den 
eingelangten Angaben über die Änderungen oder Ergänzungen nicht ohnehin 
ergibt, über Ort und Datum der Veröffentlichung unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Über Verlangen hat die Meldestelle Abschriften des Prospekts oder der 
sonstigen Angaben an Interessenten gegen Kostenersatz zu übermitteln. 

binnen fünf Werktagen, Anfragen darüber zu beantworten, ob für Wertpapiere 
oder Veranlagungen, die Gegenstand der Anfrage sind, ein Prospekt oder sonstige 
Angaben nach diesem Bundesgesetz veröffentlicht und der Meldestelle 
übermittelt wurden und ob zu einem Prospekt oder den sonstigen Angaben nach 
diesem Bundesgesetz der Billigungsvermerk (Amtssignatur) oder die 
Notifizierungsbestätigung (Certificate of Approval) der FMA vorliegen. 
Gleichzeitig sind über Anfrage Ort und Datum der Veröffentlichung anzugeben. 
Zu diesem Zweck haben der Anbieter und der Emittent die Meldestelle, sofern 
sich dies aus dem eingelangten Prospekt oder aus den eingelangten Angaben über 
die Änderungen oder Ergänzungen nicht ohnehin ergibt, über Ort und Datum der 
Veröffentlichung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Über Verlangen hat die 
Meldestelle Abschriften des Prospekts oder der sonstigen Angaben an 
Interessenten gegen Kostenersatz zu übermitteln. 

(3) ... (3) ... 

Emissionskalender Emissionskalender 

§ 24. (1) ... § 24. (1) ... 

(2) Die Meldepflicht gemäß Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere gemäß Art. 1 
Abs. 2 Buchstaben a und c, Abs. 4 Buchstaben e, h und i der Verordnung (EU) 
2017/1129 und für Wertpapiere gemäß § 12 Abs. 2 und Veranlagungen gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 1 und 3. 

(2) Die Meldepflicht gemäß Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere gemäß Art. 1 
Abs. 2 Buchstaben a und c, Abs. 4 Buchstaben e, h und i der Verordnung (EU) 
2017/1129 und für Wertpapiere gemäß § 12 Abs. 2 und Veranlagungen gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 1, 1a bis 1c und 3. 

(3) Die Meldestelle hat die gemäß Abs. 1 erhaltenen Meldungen auf ihrer 
Webseite fortlaufend zu veröffentlichen. Die Meldestelle hat das 
Veröffentlichungsorgan und jede Änderung desselben im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung bekanntzugeben. 

(3) Die Meldestelle hat die gemäß Abs. 1 erhaltenen Meldungen auf ihrer 
Webseite fortlaufend zu veröffentlichen. Die Meldestelle hat das 
Veröffentlichungsorgan und jede Änderung desselben auf der elektronischen 
Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (§ 5 WZEVI-Gesetz, 
BGBl. I Nr. 46/2023) bekanntzugeben. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

 Verweise und Verordnungen 

§ 29. (1) ... § 29. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2017/1129 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1, anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2017/1129 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, ABl. 
Nr. L 168 vom 30.06.2017 S. 12, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/2809 
anzuwenden. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

 (5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 694/2014 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 694/2014 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2011/61/EU im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur 
Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds, ABl. Nr. 
L 183 vom 24.06.2014 S. 18, anzuwenden. 

 (6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2015/760 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds, 
ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015 S. 98, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023, 
anzuwenden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 30. (1) bis (4) ... § 30. (1) bis (4) ... 

 (6) § 5 Abs. 3, § 12 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 4, § 15 Abs. 1 Z 2, 3 und 8, § 15 
Abs. 1 Schlussteil, § 17 und § 22 Abs. 9 Einleitungsteil in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 6. Juni 2026 in Kraft. § 2 Abs. 1, 
§ 6 Abs. 1, § 7 samt Überschrift, § 8 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 3 Z 4, Entfall des § 9 
Z 2, § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 4, § 14 Abs. 1 Z 4 bis 6, 11 und 12, § 14 Abs. 2, § 22 
Abs. 1 Z 5, § 22 Abs. 1 Schlussteil, § 23 Abs. 1 und 2, Anlage A und Anlage D in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 1. Jänner 2027 in 
Kraft und zugleich treten § 22 Abs. 1 Z 3 und Anlage E außer Kraft. 

Anlage A Anlage A 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Schema A Schema A 

SCHEMA FÜR VERANLAGUNGEN SCHEMA FÜR VERANLAGUNGEN 

KAPITEL 6 KAPITEL 6 

Kontrollvermerk des Prospektkontrollors Billigungsvermerk (Amtssignatur) der FMA 

Anlage D Anlage D 

Schema D Schema D 

SCHEMA FÜR DEN VEREINFACHTEN PROSPEKT FÜR 
VERANLAGUNGEN UND WERTPAPIERE 

SCHEMA FÜR DEN VEREINFACHTEN PROSPEKT FÜR 
VERANLAGUNGEN UND WERTPAPIERE 

(Soweit das Schema für Wertpapiere heranzuziehen ist, ist der darin 
verwendete Begriff der Veranlagung sinngemäß durch den Begriff 

des Wertpapieres zu ersetzen.) 

(Soweit das Schema für Wertpapiere heranzuziehen ist, ist der darin 
verwendete Begriff der Veranlagung sinngemäß durch den Begriff 

des Wertpapieres zu ersetzen.) 

KAPITEL 6 KAPITEL 6 

Kontrollvermerk des Prospektkontrollors Billigungsvermerk (Amtssignatur) der FMA 

Anlage E  

Versicherungsbestätigung gemäß § 7 Abs. 1 des 
Kapitalmarktgesetzes 2019 – KMG 2019 

 

  

Firmenwortlaut und Zustelladresse des Versicherungsunternehmens oder von 
dessen Bevollmächtigten 

 

  

Zur Vorlage an die  

………………………./ Meldestelle gemäß KMG 2019  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  

Versicherungsbestätigung gemäß § 7 Abs. 1 KMG 2019  

Hiermit wird gegenüber ………………………………..als Meldestelle gemäß 
KMG 2019 bekannt gegeben, dass bei dem unter (i) angegebenen, in Österreich 
zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes berechtigten 
Versicherungsunternehmen für den unter (ii) angegebenen Prospektkontrollor 
zu der in (iii) genannten Polizzennummer eine Haftpflichtversicherung mit der 
unter (iv) angegebenen Versicherungssumme pro einjähriger 
Versicherungsperiode für die Tätigkeit als Kontrollor im Sinne des KMG 2019 
aufrecht besteht, die das Risiko abdeckt, das aus der gemäß § 7 Abs. 1 KMG 2019 
erfolgten Kontrolle des unter (v) näher bezeichneten 
Prospekts/Prospektnachtrags resultiert. Der Empfang der zur Gänze geleisteten 
Versicherungsprämie wird bestätigt. 

 

 (i) Versicherungsunternehmen:  

 (ii) Prospektkontrollor:  

 (iii) Polizzennummer  

 (iv) Versicherungssumme (nach § 7 Abs. 1 oder § 9 Z 2 KMG 2019):  

 (v) Prospektidentifikation  

 – Bezeichnung des Prospekts/Prospektnachtrags:  

 – Emittent/in:  

 – Datum des Prospekts/Prospektnachtrags:  

 – Datum des Prospektkontrollvermerks:  
  

Datum (der Unterfertigung der Versicherungsbestätigung):  

Firmenmäßige Unterfertigung (des Versicherungsunternehmens oder im Falle 
der offengelegten Bevollmächtigung des Bevollmächtigten): 
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Artikel 3 

Änderung des Referenzwerte-Vollzugsgesetzes – RW-VG 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG 

Zweck dieses Gesetzes Zweck dieses Gesetzes 

§ 1. (1) und (3) ... § 1. (1) bis (3) ... 

(4) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/202x dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2025/914 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 
bezüglich des Geltungsbereichs der Vorschriften für Referenzwerte, der 
Verwendung in der Union von Referenzwerten, die von einem in einem Drittstaat 
angesiedelten Administrator bereitgestellt werden, und bestimmter 
Meldepflichten, ABl. Nr. L 2025/914 vom 19.05.2025. 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 2. (1) Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist die für Österreich 
zuständige Behörde gemäß Art. 40 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/1011. Sie 
nimmt unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben 
die den zuständigen Behörden gemäß Art. 40 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 zukommenden Aufgaben und Befugnisse wahr und 
hat die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
Verordnung (EU) 2016/1011 zu überwachen. 

(2) ... 

(3) Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist die für Österreich 
einschlägige Behörde gemäß Art. 23b Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/1011. 
Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen 
Aufgaben die den betreffenden nationalen Behörden gemäß Art. 23b Abs. 5a und 
6 der Verordnung (EU) 2016/1011 zukommenden Aufgaben und Befugnisse 
wahr. 

§ 2. (1) Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist die für Österreich 
zuständige Behörde gemäß Art. 40 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/1011. Sie 
nimmt unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben 
die den zuständigen Behörden gemäß Art. 41 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 zukommenden Aufgaben und Befugnisse wahr und 
hat die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
Verordnung (EU) 2016/1011 zu überwachen. 

(2) ... 

(3) Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist die für Österreich 
einschlägige Behörde gemäß Art. 23b Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/1011. 
Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen 
Aufgaben die den betreffenden nationalen Behörden gemäß Art. 23b Abs. 5 
Buchstabe a und Abs. 6 der Verordnung (EU) 2016/1011 zukommenden 
Aufgaben und Befugnisse wahr. 

Aufsicht Aufsicht 

§ 3. Die FMA ist im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) 2016/1011 durch 

§ 3. Die FMA ist im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) 2016/1011 durch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beaufsichtigte Unternehmen gemäß Art. 3 Nr. 17 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 jederzeit berechtigt: 

 1. bis 9. ... 

 10. alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Öffentlichkeit 
ordnungsgemäß über die Bereitstellung eines Referenzwertes 
informiert wird, unter anderem durch die Richtigstellung vergangener 
Beiträge zum Referenzwert oder zu den Referenzwert-Werten, 
einschließlich der Verpflichtung des jeweiligen Administrators oder 
einer Person, die den Referenzwert veröffentlicht oder verbreitet hat, 
oder beiden, eine Berichtigung zu veröffentlichen. 

beaufsichtigte Unternehmen gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 jederzeit berechtigt: 

 1. bis 9. ... 

 10. alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Öffentlichkeit 
ordnungsgemäß über die Bereitstellung eines Referenzwertes informiert 
wird, unter anderem durch die Richtigstellung vergangener Beiträge zum 
Referenzwert oder zu den Referenzwert-Werten, einschließlich der 
Verpflichtung des jeweiligen Administrators oder einer Person, die den 
Referenzwert veröffentlicht oder verbreitet hat, oder beiden, eine 
Berichtigung zu veröffentlichen; 

 11. einen Referenzwert nach Art. 24 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 
als signifikant einzustufen; 

 12. bei hinreichendem Grund für die Annahme, dass eine der in Titel III 
Kapitel 3A der Verordnung (EU) 2016/1011 festgelegten Anforderungen 
nicht eingehalten wird, zu verlangen, dass ein Administrator höchstens 
zwölf Monate lang 

 a) keine EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-
abgestimmte EU-Referenzwerte mehr bereitstellt; 

 b) im Namen der Referenzwerte, die er für die Verwendung in der Union 
bereitstellt, oder in den Rechts- oder Marketingunterlagen für diese 
Referenzwerte nicht mehr die Begriffe „EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel“ oder „Paris-abgestimmte EU-
Referenzwerte“ verwendet; 

 c) im Namen der Referenzwerte, die er für die Verwendung in der Union 
bereitstellt, oder in den Rechts- oder Marketingunterlagen für diese 
Referenzwerte nicht mehr den Eindruck erweckt, dass die für diese 
Bereitstellung geltenden Anforderungen erfüllt sind. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 4. (1) ... 

(2) ... 

 1. bis 7. ... 

 8. gegen die Anforderungen in Bezug auf einen signifikanten Referenzwert 
gemäß Art. 24 und 25 der Verordnung (EU) 2016/1011, 

 9. ... 

§ 4. (1) ... 

(2) ... 

 1. bis 7. ... 

 8. gegen die Anforderungen in Bezug auf einen signifikanten Referenzwert 
gemäß Art. 24, 24a und 25 der Verordnung (EU) 2016/1011, 

 9. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 10. gegen die Anforderungen in Bezug auf die Transparenz und den 
Verbraucherschutz gemäß Art. 27 und 28 der Verordnung 
(EU) 2016/1011 oder 

 11. gegen die Anforderungen und die Meldepflicht gemäß Art. 34 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 

 12. und 13. ... 

verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich 
der mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro und hinsichtlich der Z 1, 2 und 4 bis 11 mit Geldstrafe bis zu 
500 000 Euro oder in beiden Fällen bis zu dem Dreifachen des aus dem Verstoß 
erzielten Gewinns oder vermiedenen Verlustes, soweit sich dieser beziffern lässt, 
zu bestrafen. 

(3) bis (6) ... 

 10. gegen die Anforderungen in Bezug auf die Transparenz und den 
Verbraucherschutz gemäß Art. 27 und 28 der Verordnung 
(EU) 2016/1011, 

 11. gegen die Anforderungen und die Meldepflicht gemäß Art. 34 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2016/1011, 

 12. und 13. ... 

 14. gegen die Anforderung in Bezug auf die Zusammenarbeit bei einer 
Untersuchung oder Prüfung oder in Bezug auf ein unter Art. 41 der 
Verordnung (EU) 2016/2011 fallendes Ersuchen 

verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich 
der Z 12 und 13 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 und 14 
mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro und hinsichtlich der Z 1, 2 und 4 bis 11 mit 
Geldstrafe bis zu 500 000 Euro oder in beiden Fällen bis zu dem Dreifachen des 
aus dem Verstoß erzielten Gewinns oder vermiedenen Verlustes, soweit sich 
dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(3) bis (6) ... 

Strafbestimmungen betreffend juristische Personen Strafbestimmungen betreffend juristische Personen 

§ 6. (1) ... 

 1. bis 8. ... 

 9. gegen die Anforderungen in Bezug auf einen signifikanten Referenzwert 
gemäß Art. 24 und 25 der Verordnung (EU) 2016/1011, 

 10. bis 13. ... 

[...] 

(2) bis (5) ... 

§ 6. (1) ... 

 1. bis 8. ... 

 9. gegen die Anforderungen in Bezug auf einen signifikanten Referenzwert 
gemäß Art. 24, 24a und 25 der Verordnung (EU) 2016/1011, 

 10. bis 13. ... 

[...] 

(2) bis (5) ... 

Veröffentlichung von Entscheidungen Veröffentlichung von Entscheidungen 

§ 8. (1) und (2) ... 

(3) Ist die FMA der Ansicht, dass die Bekanntmachung der Identität einer 
von der Entscheidung betroffenen juristischen Personen oder der 
personenbezogenen Daten einer natürlichen Personen einer einzelfallbezogenen 
Bewertung der Verhältnismäßigkeit dieser Daten zufolge unverhältnismäßig 
wäre, oder würde die Bekanntmachung laufende Ermittlungen oder die Stabilität 
der Finanzmärkte gefährden, so handelt sie wie folgt: 

§ 8. (1) und (2) ... 

(3) Ist die FMA der Ansicht, dass die Bekanntmachung der Identität einer 
von der Entscheidung betroffenen juristischen Person oder der 
personenbezogenen Daten einer natürlichen Person einer einzelfallbezogenen 
Bewertung der Verhältnismäßigkeit dieser Daten zufolge unverhältnismäßig 
wäre, oder würde die Bekanntmachung laufende Ermittlungen oder die Stabilität 
der Finanzmärkte gefährden, so handelt sie wie folgt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 3. ... 

(4) bis (7) ... 

 1. bis 3. ... 

(4) bis (7) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 16. (1) bis (3) ... § 16. (1) bis (3) ... 

(4) § 1 Abs. 4, § 2 Abs. 1 und 3, § 3 Einleitungsteil, § 3 Z 10 bis 12, § 4 
Abs. 2 Z 8 und 10, 11 und 14, § 4 Abs. 2 Schlussteil, § 6 Abs. 1 Z 9 und § 8 Abs. 3 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 

Artikel 4 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Organisation Organisation 

Algorithmischer Handel Algorithmischer Handel 

§ 27. (1) ... § 27. (1) ... 

(2) Ein Rechtsträger, der algorithmischen Handel in einem Mitgliedstaat 
betreibt, hat dies der FMA und dem Börseunternehmen, als dessen Mitglied oder 
Teilnehmer er algorithmischen Handel betreibt, mitzuteilen. Die FMA kann 
vorschreiben, dass ihr regelmäßig oder auf Anforderung folgende Informationen 
zu übermitteln sind: 

(2) Ein Rechtsträger, der algorithmischen Handel in einem Mitgliedstaat 
betreibt, hat dies der FMA und der zuständigen Behörde des Handelsplatzes, als 
dessen Mitglied oder Teilnehmer er algorithmischen Handel betreibt, mitzuteilen. 
Die FMA kann vorschreiben, dass ihr regelmäßig oder auf Anforderung folgende 
Informationen zu übermitteln sind: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

[...] [...] 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

(6) ... (6) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. der Rechtsträger muss eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung 
mit dem Börseunternehmen schließen, in der zumindest die 
Verpflichtungen der Wertpapierfirma im Einklang mit Z 1 festgelegt 
werden, und 

 2. der Rechtsträger muss eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung 
mit dem Handelsplatz schließen, in der zumindest die Verpflichtungen 
des Rechtsträgers im Einklang mit Z 1 festgelegt werden, und 

 3. ...  3. ... 

(7) Für die Zwecke dieser Bestimmung wird angenommen, dass ein 
Rechtsträger, der algorithmischen Handel betreibt, eine Market-Making-Strategie 
verfolgt, wenn er Mitglied oder Teilnehmer des Börseunternehmens ist und seine 
Strategie beim Handel auf eigene Rechnung beinhaltet, dass er in Bezug auf ein 
oder mehrere Finanzinstrumente feste, zeitgleiche Geld- und Briefkurse 
vergleichbarer Höhe zu wettbewerbsfähigen Preisen stellt, sodass der 
Gesamtmarkt regelmäßig und kontinuierlich mit Liquidität versorgt wird. 

(7) Für die Zwecke dieser Bestimmung wird angenommen, dass ein 
Rechtsträger, der algorithmischen Handel betreibt, eine Market-Making-Strategie 
verfolgt, wenn er Mitglied oder Teilnehmer des Handelsplatzes ist und seine 
Strategie beim Handel auf eigene Rechnung beinhaltet, dass er in Bezug auf ein 
oder mehrere Finanzinstrumente an einem einzelnen Handelsplatz oder an 
verschiedenen Handelsplätzen feste, zeitgleiche Geld- und Briefkurse 
vergleichbarer Höhe zu wettbewerbsfähigen Preisen stellt, sodass der 
Gesamtmarkt regelmäßig und kontinuierlich mit Liquidität versorgt wird. 

Direkter elektronischer Zugang Direkter elektronischer Zugang 

§ 28. (1) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zum 
Börseunternehmen bietet, hat über wirksame Systeme und Kontrollen zu 
verfügen, durch die eine ordnungsgemäße Beurteilung und Überprüfung der 
Eignung der Kunden, die diesen Dienst nutzen, gewährleistet wird. Ein direkter 
elektronischer Zugang ohne solche Kontrollen ist verboten. Der Rechtsträger hat 
insbesondere sicherzustellen, dass 

§ 28. (1) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zu 
einem Handelsplatz bietet, hat über wirksame Systeme und Kontrollen zu 
verfügen, durch die eine ordnungsgemäße Beurteilung und Überprüfung der 
Eignung der Kunden, die diesen Dienst nutzen, gewährleistet wird. Ein direkter 
elektronischer Zugang ohne solche Kontrollen ist verboten. Der Rechtsträger hat 
insbesondere sicherzustellen, dass 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. Kunden, die diesen Dienst nutzen, die in diesem Bundesgesetz für 
Kunden festgelegten Anforderungen erfüllen und die Vorschriften des 
Börseunternehmens einhalten, 

 4. Kunden, die diesen Dienst nutzen, die in diesem Bundesgesetz für 
Kunden festgelegten Anforderungen erfüllen und die Vorschriften des 
Handelsplatzes einhalten, 

 5. bis 7. ...  5. bis 7. ... 

(2) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zum 
Börseunternehmen bietet, hat der FMA dies zu melden. Der Rechtsträger, der an 
einem Handelsplatz eines anderen Mitgliedstaates einen direkten elektronischen 

(2) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zu einem 
Handelsplatz bietet, hat der FMA dies zu melden. Der Rechtsträger, der an einem 
Handelsplatz eines anderen Mitgliedstaates einen direkten elektronischen Zugang 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zugang bietet, hat der zuständigen Behörde des betreffenden anderen 
Mitgliedstaates eine entsprechende Meldung zu machen. 

bietet, hat zusätzlich der zuständigen Behörde des betreffenden anderen 
Mitgliedstaates eine entsprechende Meldung zu machen. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Produktüberwachungspflichten für Rechtsträger, die Finanzinstrumente 
konzipieren 

Produktüberwachungspflichten für Rechtsträger, die Finanzinstrumente 
konzipieren 

§ 30. (1) bis (8) ... § 30. (1) bis (8) ... 

(9) Der Konzepteur hat im Falle der Zusammenarbeit bei der Schaffung, 
Entwicklung, Begebung und Gestaltung eines Produkts, inbesondere auch mit 
Unternehmen, die nicht gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen und 
beaufsichtigt werden, oder mit Rechtsträgern aus Drittländern, die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten festzuhalten. 

(9) Der Konzepteur hat im Falle der Zusammenarbeit bei der Schaffung, 
Entwicklung, Begebung und Gestaltung eines Produkts, insbesondere auch mit 
Unternehmen, die nicht gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen und 
beaufsichtigt werden, oder mit Rechtsträgern aus Drittländern, die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten festzuhalten. 

(10) bis (12) ... (10) bis (12) ... 

(13) Der Konzepteur hat eine Szenarioanalyse seiner Finanzinstrumente 
durchzuführen, bei der bewertet wird, welche Risiken bei dem Produkt 
hinsichtlich schlechter Ergebnisse für Endkunden bestehen und unter welchen 
Umständen diese Ergebnisse eintreten könnten. Der Konzepteur hat das 
Finanzinstrument unter Negativbedingungen zu bewerten und dabei inbesondere 
zu analysieren, was geschieht, wenn 

(13) Der Konzepteur hat eine Szenarioanalyse seiner Finanzinstrumente 
durchzuführen, bei der bewertet wird, welche Risiken bei dem Produkt 
hinsichtlich schlechter Ergebnisse für Endkunden bestehen und unter welchen 
Umständen diese Ergebnisse eintreten könnten. Der Konzepteur hat das 
Finanzinstrument unter Negativbedingungen zu bewerten und dabei insbesondere 
zu analysieren, was geschieht, wenn 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

(14) bis (19) ... (14) bis (19) ... 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden 

Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen 

§ 49. Alle Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen, die ein 
Rechtsträger an Kunden richtet, müssen redlich und eindeutig sein und dürfen 
nicht irreführend sein. Zu diesen Informationen zählen auch der Name und die 
Firma des Rechtsträgers. Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche 
erkennbar sein und dürfen nicht im Widerspruch zu den gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088 veröffentlichten Informationen stehen 

§ 49. (1) Alle Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen, die ein 
Rechtsträger an Kunden richtet, müssen redlich und eindeutig sein und dürfen 
nicht irreführend sein. Zu diesen Informationen zählen auch der Name und die 
Firma des Rechtsträgers. Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche 
erkennbar sein und dürfen nicht im Widerspruch zu den gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088 veröffentlichten Informationen stehen. 

 (2) Analysen, die von einem Rechtsträger oder einem Dritten erbracht und 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

43 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  44 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die von einem Rechtsträger, seinen Kunden oder potenziellen Kunden verwendet 
oder an einen Rechtsträger, seine Kunden oder potenzielle Kunden verbreitet 
werden, müssen redlich, eindeutig und nicht irreführend sein. Die Analysen 
müssen klar als solche oder in ähnlicher Form erkennbar sein, sofern alle für die 
Analysen geltenden, in der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 festgelegten 
Bedingungen erfüllt sind. 

 (3) Rechtsträger, die Portfolioverwaltungs- oder andere 
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringen, haben 
sicherzustellen, dass die von ihnen an Kunden oder potenzielle Kunden 
verbreiteten Analysen, die ganz oder teilweise von einem Emittenten bezahlt 
wurden, nur dann als „emittentenfinanzierte Analysen“ bezeichnet werden, wenn 
sie im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte Analysen 
gemäß Art. 24 Abs. 3c der Richtlinie 2014/65/EU erstellt werden. 

 (4) Rechtsträger, die emittentenfinanzierte Analysen erstellen oder 
verbreiten, haben organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass diese Analysen im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für 
emittentenfinanzierte Analysen gemäß Art. 24 Abs. 3c der Richtlinie 2014/65/EU 
erstellt werden und die Vorgaben der Abs. 2, 3 und 6 erfüllen. 

 (5) Jeder Emittent hat seine emittentenfinanzierten Analysen gemäß Abs. 3 
an die FMA als zuständige Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln. Bei der Übermittlung dieser 
Analysen hat der Emittent sicherzustellen, dass ihnen Metadaten beigefügt 
werden, aus denen hervorgeht, dass die Informationen mit dem EU-
Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte Analysen im Einklang stehen. Diese 
Analysen sind weder als vorgeschriebene Informationen gemäß § 118 Abs. 1 Z 9 
BörseG 2018 noch als Finanzanalysen gemäß § 54 zu betrachten und unterliegen 
daher nicht dem gleichen Grad an regulatorischer Kontrolle wie vorgeschriebene 
Informationen oder Finanzanalysen. 

 (6) Bei Analysen, die als „emittentenfinanzierte Analysen“ gekennzeichnet 
sind, ist auf der Titelseite klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass sie im 
Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte Analysen gemäß 
Art. 24 Abs. 3c der Richtlinie 2014/65/EU erstellt wurden. Anderes 
Analysematerial, das ganz oder teilweise vom Emittenten bezahlt wird, aber nicht 
im Einklang mit diesem EU-Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte Analysen 
erstellt wurde, ist als Marketingmitteilung zu kennzeichnen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gewährung und Annahme von Vorteilen in Zusammenhang mit Analysen Gewährung und Annahme von Vorteilen in Zusammenhang mit Analysen 

§ 54. (1) bis (9) ... § 54. (1) bis (9) ... 

(10) Werden Analysen durch Dritte an Rechtsträger, die 
Portfolioverwaltungs- oder andere Wertpapierdienstleistungen oder 
Nebendienstleistungen für Kunden erbringen, bereitgestellt, so sind die 
Verpflichtungen gemäß § 47 Abs. 1 erfüllt, wenn 

(10) Stellen Dritte Analysen an Rechtsträger bereit, die 
Portfolioverwaltungs- oder andere Wertpapierdienstleistungen oder 
Nebendienstleistungen für Kunden erbringen, so sind die Verpflichtungen gemäß 
§ 47 Abs. 1 erfüllt, wenn 

 1. vor der Erbringung der Ausführungs- oder Analysedienstleistungen eine 
Vereinbarung zwischen dem Rechtsträger und dem Analyseanbieter 
getroffen wurde, in der festgelegt ist, welcher Teil der kombinierten 
Gebühren oder gemeinsamen Zahlungen für 
Ausführungsdienstleistungen und Analysen auf Analysen entfällt, 

 1. eine Vereinbarung zwischen dem Rechtsträger und dem Drittanbieter 
von Ausführungsdienstleistungen und Analysen getroffen wurde, in der 
eine Vergütungsmethode festgelegt ist, einschließlich der Art und Weise, 
wie bei der Festlegung der Gesamtgebühren für 
Wertpapierdienstleistungen die Gesamtkosten für Analysen generell 
berücksichtigt werden, 

 2. der Rechtsträger seine Kunden über die gemeinsamen Zahlungen für 
Ausführungsdienstleistungen und Analysen informiert, die an die 
Drittanbieter von Analysen geleistet werden, und 

 2. der Rechtsträger seine Kunden über seine Wahl informiert, Zahlungen 
für Ausführungsdienstleistungen und Analysen entweder gemeinsam 
oder separat zu leisten, und sie über seine Grundsätze in Bezug auf die 
Zahlung von Ausführungsdienstleistungen und Analysen in Kenntnis 
setzt, einschließlich über die Art der Informationen, die er zur Verfügung 
stellen kann, je nachdem, welche Zahlungsart der Rechtsträger wählt 
und wie der Rechtsträger gegebenenfalls Interessenkonflikte gemäß den 
§§ 45 und 46 verhütet oder bewältigt, wenn er eine gemeinsame 
Zahlungsart für Ausführungsdienstleistungen und Analysen anwendet, 

 3. die Analysen, für die die kombinierten Gebühren oder die gemeinsame 
Zahlung geleistet werden, Emittenten betreffen, die in den 36 Monaten 
vor der Bereitstellung der Analysen eine Marktkapitalisierung von 
eine Milliarde Euro nicht überschritten haben, ausgedrückt durch die 
Notierungen am Jahresende für die Jahre, in denen sie notiert sind oder 
waren, oder durch das Eigenkapital für die Geschäftsjahre, in denen sie 
nicht notiert sind oder waren. 

 3. der Rechtsträger jährlich die Qualität, die Nutzbarkeit und den Wert der 
verwendeten Analysen sowie die Fähigkeit der verwendeten Analysen, zu 
besseren Anlageentscheidungen beizutragen, bewertet, 

  4. in dem Fall, in dem der Rechtsträger die Wahl trifft, Zahlungen für 
Ausführungsdienstleistungen und Analysen Dritter separat zu leisten, die 
Bereitstellung von Analysen Dritter an den Rechtsträger auf eine der 
folgenden Weisen beglichen wird: 

  a) direkte Zahlungen des Rechtsträgers aus dessen eigenen Mitteln, 

  b) Zahlungen von einem separaten, von dem Rechtsträger kontrollierten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Analysekonto. 

(11) Für die Zwecke des Abs. 10 gilt: (11) Für die Zwecke der §§ 47 bis 54 gilt: 

 1. der Ausdruck „Analysen“ bezeichnet Analysematerial oder 
Analysedienste in Bezug auf eines oder mehrere Finanzinstrumente oder 
sonstige Vermögenswerte oder die Emittenten oder potenziellen 
Emittenten von Finanzinstrumenten oder Analysematerial oder 
Analysedienstleistungen, die in engem Zusammenhang zu einem 
bestimmten Wirtschaftszweig oder Markt stehen, sodass die Analysen 
die Grundlage für die Einschätzung von Finanzinstrumenten, 
Vermögenswerten oder Emittenten des Wirtschaftszweigs oder des 
Markts liefern; 

 1. der Ausdruck „Analysen“ bezeichnet Analysematerial oder 
Analysedienste in Bezug auf eines oder mehrere Finanzinstrumente oder 
sonstige Vermögenswerte oder die Emittenten oder potenziellen 
Emittenten von Finanzinstrumenten oder Analysematerial oder 
Analysedienstleistungen, die in engem Zusammenhang zu einem 
bestimmten Wirtschaftszweig oder Markt stehen, sodass die Analysen 
die Grundlage für die Einschätzung von Finanzinstrumenten, 
Vermögenswerten oder Emittenten des Wirtschaftszweigs oder des 
Markts liefern; 

 2. zur Analyse gehören auch Material oder Dienstleistungen, mit denen 
explizit oder implizit eine Anlagestrategie empfohlen oder nahegelegt 
und eine fundierte Stellungnahme zum aktuellen oder künftigen Wert 
oder Preis solcher Instrumente oder Vermögenswerte abgegeben oder 
anderweitig eine Analyse und neuartige Erkenntnisse vermittelt werden 
und auf der Grundlage neuer oder bereits vorhandener Informationen 
Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, um eine Anlagestrategie 
zu begründen, und die für die Entscheidungen, die der Rechtsträger für 
die die Analysegebühr entrichtenden Kunden trifft, relevant und von 
Mehrwert sein könnten. 

 2. Handelskommentare und andere maßgeschneiderte 
Handelsberatungsdienstleistungen, die unmittelbar mit der Ausführung 
eines Geschäfts mit Finanzinstrumenten verbunden sind, gelten nicht als 
Analysen. 

 Zur Analyse gemäß Z 1 gehören auch Material oder Dienstleistungen, mit denen 
explizit oder implizit eine Anlagestrategie empfohlen oder nahegelegt und eine 
fundierte Stellungnahme zum aktuellen oder künftigen Wert oder Preis solcher 
Instrumente oder Vermögenswerte abgegeben oder anderweitig eine Analyse und 
neuartige Erkenntnisse vermittelt werden und auf der Grundlage neuer oder 
bereits vorhandener Informationen Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, 
um eine Anlagestrategie zu begründen, und die für die Entscheidungen, die der 
Rechtsträger für die die Analysegebühr entrichtenden Kunden trifft, relevant und 
von Mehrwert sein könnten. 

 (12) Erhält ein Rechtsträger Analysen von einem Analyseanbieter, der keine 
Ausführungsdienstleistungen erbringt und nicht Teil einer 
Finanzdienstleistungsgruppe ist, zu der auch ein Rechtsträger gehört, der 
Ausführungs- oder Vermittlungsdienstleistungen anbietet, so gilt die 
Bereitstellung dieser Analysen an den Rechtsträger als Erfüllung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verpflichtungen nach § 47 Abs. 1. In solchen Fällen muss der Rechtsträger die 
Anforderung gemäß Abs. 10 Z 3 erfüllen. 

 (13) Der Rechtsträger hat über die Gesamtkosten, die den ihm 
bereitgestellten Analysen Dritter zuzurechnen sind, Buch zu führen, sofern er 
Kenntnis von diesen Kosten hat. Diese Informationen sind den Kunden des 
Rechtsträgers auf Anfrage jährlich zur Verfügung zu stellen. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 

Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien 

Professionelle Kunden Professionelle Kunden 

§ 66. (1) bis (3) ... § 66. (1) bis (3) ... 

 (4) Ein in Abs. 2 genanntes Unternehmen kann beim Rechtsträger ein 
höheres Schutzniveau, insbesondere dass es nicht als professioneller Kunde 
behandelt wird, beantragen, wenn es glaubt, dass es die mit der Anlage 
verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder steuern kann. Für die 
Gewährung des höheren Schutzniveaus ist es erforderlich, dass der Rechtsträger 
und das antragstellende Unternehmen schriftlich vereinbaren, dass das 
Unternehmen im Sinne der geltenden Wohlverhaltensregeln nicht als 
professioneller Kunde behandelt wird. In dieser Vereinbarung ist festzulegen, ob 
dies für eine oder mehrere Dienstleistungen oder Geschäfte oder für eine oder 
mehrere Arten von Produkten oder Geschäften gilt. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Aufsicht und sonstige Maßnahmen Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Rechnungslegung, Anlegerentschädigung und Geschäftsaufsicht Rechnungslegung, Anlegerentschädigung und Geschäftsaufsicht 

Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung 

§ 72. (1) und (2) ... § 72. (1) und (2) ... 

(3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben eine der in § 271 Abs. 1 (3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben eine der in § 268 Abs. 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
UGB genannten Personen zur Prüfung der Beachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 2. Hauptstücks, sowie der 
§§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 FM-GwG zu 
bestellen; die Vorschriften über die Auswahl der Abschlussprüfer gemäß § 271 
Abs. 2 UGB sind anzuwenden. Bei Genossenschaften ist die Prüfung der 
Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von den Prüfungsorganen 
gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen vorzunehmen. Die Vorschriften 
gemäß § 275 UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers sind 
sinngemäß anzuwenden. 

UGB genannten Personen zur Prüfung der Beachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 2. Hauptstücks, sowie der 
§§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 FM-GwG zu 
bestellen; die Vorschriften über die Auswahl der Abschlussprüfer gemäß § 271 
Abs. 2 UGB sind anzuwenden. Bei Genossenschaften ist die Prüfung der 
Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von den Prüfungsorganen 
gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen vorzunehmen. Die Vorschriften 
gemäß § 275 UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) ... (4) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

Aufsicht Aufsicht 

§ 90. (1) bis (2) ... § 90. (1) bis (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 14. ...  1. bis 14. ... 

 15. im öffentlichen Interesse Maßnahmen gemäß Art. 42 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung oder Bescheid 
festzusetzen. 

 15. im öffentlichen Interesse Maßnahmen gemäß Art. 42 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung oder Bescheid 
festzusetzen; 

  16. alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu überprüfen, ob 
Rechtsträger gemäß Abs. 1 organisatorische Vorkehrungen getroffen 
haben, um sicherzustellen, dass die emittentenfinanzierten Analysen, die 
sie erstellen oder verbreiten, im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex 
für emittentenfinanzierte Analysen stehen; 

  17. die Verbreitung von emittentenfinanzierten Analysen durch Rechtsträger 
gemäß Abs. 1 auszusetzen, die nicht im Einklang mit dem EU-
Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte Analysen erstellt wurden; 

  18. wenn eine als „emittentenfinanzierte Analyse“ gekennzeichnete Analyse, 
die von einem Rechtsträger gemäß Abs. 1 verbreitet wird, nicht im 
Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für emittentenfinanzierte 
Analysen erstellt wurde, die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass diese 
Analyse nicht im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für 

404 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

48 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  49 von 50 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
emittentenfinanzierte Analysen erstellt wurde. 

[...] [...] 

(4) bis (11) ... (4) bis (11) ... 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 114. (1) und (2) ... § 114. (1) und (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 15. ...  1. bis 15. ... 

 16. Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, 
ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021, S. 74. 

 16. Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, 
ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021, S. 74; 

  17. Richtlinie (EU) 2024/2811 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU zur 
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union 
für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine 
und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 2024/2811 vom 14.11.2024. 

(4) ... (4) ... 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

[...] [...] 

 8. bis 14. ...  8. bis 14. ... 

 15. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG 
und 2004/72/EG, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2019/2115, ABl. Nr. L 320 vom 11.12.2019 S. 1; 

 15. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG 
und 2004/72/EG ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2024/2809, ABl. Nr. L 2024/2809 vom 14.11.2024; 

 16. bis 26. ...  16. bis 26. ... 

 27. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 

 27. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

  28. Verordnung (EU) 2024/2809 zur Änderung der Verordnungen 
(EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur 
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union 
für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine 
und mittlere Unternehmen in Österreich, ABl. Nr. L 2024/2809 vom 
14.11.2024. 

(5) ... (5) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 114a. (1) bis (9) ... § 114a. (1) bis (9) ... 

 (11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/202x dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/2811 sowie dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2024/2809. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 117. (1) bis (14) ... § 117. (1) bis (14) ... 

 (16) § 49, § 54 Abs. 10 bis 13, § 90 Abs. 3 Z 15 bis 18, § 114 Abs. 3 Z 16 und 
17 und Abs. 4 Z 15, 27 und 28 und § 114a Abs. 11 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 6. Juni 2026 in Kraft. 
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